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COM(2019) 581 final

2019/0254 (COD)

Vorschlag fiir eine
VERORDNUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

mit Ubergangsvorschriften fiir die Unterstiitzung aus dem Europiischen
Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des liindlichen Raums (ELER) und dem
Europiischen Garantiefonds fiir die Landwirtschaft (EGFL) im Jahr 2021, zur
Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 228/2013, (EU) Nr. 229/2013 und (EU)
Nr. 1308/2013 hinsichtlich der Mittel und ihrer Aufteilung im Jahr 2021 sowie zur
Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 1305/2013, (EU) Nr. 1306/2013 und (EU)
Nr. 1307/2013 in Bezug auf ihre Mittel und ihre Anwendbarkeit im Jahr 2021
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BEGRUNDUNG

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
. Griinde und Ziele des Vorschlags
a) Verlangerung der Anwendbarkeit der bestehenden Verordnungen

Die Reformvorschlige der Kommission' fiir die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) nach 2020
sehen vor, dass die Mitgliedstaaten ab dem 1. Januar 2021 mit der Umsetzung ihrer
Strategiepldne beginnen. Dies wiirde bedeuten, dass die Mitgliedstaaten ihre Strategieplidne
bis spétestens 1. Januar 2020 vorlegen miissten und die Kommission diese Pldne im Laufe des
Jahres 2020 genehmigen wiirde. Aus dem Stand des Dossiers sowohl im Parlament als auch
im Rat ist jedoch ersichtlich, dass die Basisrechtsakte und die entsprechenden delegierten
Rechtsakte und Durchfiihrungsrechtsakte bis Januar 2020 nicht formlich angenommen sein
werden und daher fiir einen Ubergangszeitraum geplant werden muss.

Ein solcher Ubergangszeitraum macht es erforderlich, die Anwendbarkeit des bestehenden
Rechtsrahmens zu verldngern und bestimmte Vorschriften anzupassen, damit die Kontinuitét
der GAP bis zur Einfithrung des neuen Systems gewahrleistet ist.

Die Verordnungen (EU) Nr. 1305/2013, (EU) Nr. 1306/2013, (EU) Nr. 1307/2013 und (EU)
Nr. 1308/2013 sind formlich nicht befristet und bleiben daher anwendbar, bis sie aufgehoben
werden. Die Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 gilt mithin weiter fiir die von der Kommission
gemil der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 genehmigte Forderung.

Die Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 {iber Direktzahlungen und die Verordnung (EU)
Nr. 1305/2013 tiiber die Entwicklung des landlichen Raums enthalten jedoch weder den
Betrag der Unterstiitzung bzw. Foérderung durch die Union noch die nationalen Obergrenzen
fiir die Jahre nach 2020. Dies gilt auch fiir die Verordnung (EU) Nr. 228/2013 iiber
SondermaBnahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der Regionen in duBerster
Randlage der Union und die Verordnung (EU) Nr. 229/2013 {iber Sondermaflnahmen im
Bereich der Landwirtschaft zugunsten der kleineren Inseln des Agiischen Meeres. Diese
Verordnungen konnen daher ab 2021 in der Praxis nicht mehr angewendet werden. Daher
miissen sie gedndert bzw. um die entsprechenden Betrdge/Obergrenzen ergénzt werden,
sobald letztere fiir den neuen MFR 2021-2027 beschlossen sind. Zudem galten bestimmte

! Vorschlag fiir eine Verordnung des Europiischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften fiir die

Unterstiitzung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch
den Europdischen Garantiefonds fiir die Landwirtschaft (EGFL) und den Européischen Landwirtschaftsfonds fiir
die Entwicklung des landlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepldne (GAP-Strategiepldne) und zur
Authebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates sowie der
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates (COM/2018/392 final — 2018/0216
(COD)); Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates iiber die Finanzierung,
Verwaltung und Uberwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EU)
Nr. 1306/2013 (COM/2018/393 final — 2018/0217 (COD)); Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen
Parlaments und des Rates zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 1308/2013 i{iber eine gemeinsame
Marktorganisation fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse, (EU) Nr. 1151/2012 iiber Qualitdtsregelungen fiir
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, (EU) Nr.251/2014 iber die Begriffsbestimmung, Beschreibung,
Aufmachung und Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie den Schutz geografischer Angaben
fiir aromatisierte Weinerzeugnisse, (EU) Nr. 228/2013 {iber Sondermafinahmen im Bereich der Landwirtschaft
zugunsten der Regionen in duBerster Randlage der Union und (EU) Nr. 229/2013 {iber SondermaBnahmen im
Bereich der Landwirtschaft zugunsten der kleineren Inseln des Agiischen Meeres (COM/2018/394 final/2).
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Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 {iber Direktzahlungen nur bis 2019. Die
Verordnung (EU) 2019/288 zur Anderung der Verordnung iiber Direktzahlungen enthilt
Vorschriften fiir das Kalenderjahr 2020. Diese Vorschriften miissen fiir den
Ubergangszeitraum abermals verlingert werden. Aus Griinden der Klarheit und der
Rechtssicherheit miissen zudem bestimmte Vorschriften erginzt bzw. einige bestehende
Vorschriften gedndert werden, damit die Kontinuitit gewéhrleistet ist.

Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 enthdlt Vorschriften fiir die Programmplanung im
Zeitraum 2014-2020. Da der derzeitige Programmplanungszeitraum fiir die Entwicklung des
landlichen Raums iiber diesen Zeitraum hinaus verlangert werden muss, miissen bestimmte in
dieser Verordnung genannte Fristen angepasst werden.

Die in der Verordnung (EU) Nr.1306/2013 enthaltenen Bestimmungen {ber die
Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der GAP gelten weiter, doch sollten
bestimmte Anderungen vorgenommen werden, damit die Kontinuitit wihrend des
Ubergangszeitraums gewihrleistet ist.

Mit diesem Vorschlag soll flir Sicherheit und Kontinuitdt bei der Gewihrung von
Unterstiitzung fiir europdische Landwirte sowie filir Kontinuitdt bei der Forderung der
Entwicklung des lindlichen Raums wihrend des Ubergangszeitraums — im Falle jener
Mitgliedstaaten, die ithre ELER-Zuweisungen fiir den Zeitraum 2014-2010 genutzt haben —
gesorgt werden, indem der derzeitige Rechtsrahmen verldngert wird, bis die neue GAP
anwendbar ist. Damit die Mitgliedstaaten die auf nationaler Ebene erforderlichen
Anpassungen vornehmen konnen, miissen diese Anderungen bis Mitte 2020 vom Rat und
vom Européischen Parlament verabschiedet werden.

b) Ubergang zum nichsten GAP-Zeitraum

Die neue GAP bringt erhebliche Verdnderungen mit sich. Daher sind

Ubergangsbestimmungen erforderlich, um einen reibungslosen Ubergang vom derzeitigen
zum néchsten GAP-Zeitraum zu gewihrleisten.

Was die zweite Siule angeht, ist der Erlass von Ubergangsbestimmungen zwischen zwei
Programmplanungszeitriumen gang und gidbe. Als Briicke zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Programmplanungszeitrdumen sind sie allgemein erforderlich. In
Anbetracht der erheblichen Verdnderungen, die die Reformvorschldge der Kommission mit
sich bringen, ist der Bedarf nach Ubergangsregelungen umso ausgeprigter, insbesondere was
die Kontinuitdt der mehrjéhrigen Verpflichtungen, die im laufenden und im vorangegangenen
Programmplanungszeitraum eingegangen wurden, angeht.

Die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 {iiber die einheitliche GMO enthélt Vorschriften fiir die
gemeinsame Organisation der Agrarmarkte, einschlieBlich Beihilferegelungen fiir bestimmte
Sektoren. In ihr sind die Kriterien fiir die Intervention auf den Agrarmérkten und die
sektorspezifische Stiitzung festgelegt. Um Kohdrenz zu gewiéhrleisten, erfolgen die meisten
Interventionen der neuen GAP im Rahmen des strategischen GAP-Forderplans des jeweiligen
Mitgliedstaats, einschlieBlich mehrerer sektorspezifischer Interventionen, die zuvor in der
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 geregelt waren. Nach den gegenwirtigen Vorschriften gelten
fiir die verschiedenen sektorspezifischen Programme unterschiedliche Zeitrdume. Um
Kohirenz, Kontinuitit und einen reibungslosen Ubergang zwischen den Beihilferegelungen
gemil der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 und den sektoralen Interventionskategorien der
neuen GAP zu gewihrleisten, miissen — unter Beriicksichtigung des Zeitpunkts, zu dem die
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GAP-Strategiepldne der Mitgliedstaaten anwendbar werden — Vorschriften fiir die Laufzeit
jeder dieser Beihilferegelungen erlassen werden. Was die Beihilferegelungen im Sektor Obst
und Gemiise und im Sektor Olivendl und Tafeloliven angeht, sind Vorschriften fiir die
Fortfiihrung und Anderung von operationellen Programmen und Arbeitsprogrammen
erforderlich.

o Kohirenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich

Die vorgeschlagenen Anderungen stehen im Einklang mit den geltenden Verordnungen (EU)
Nr. 1305/2013, 1307/2013 und 1308/2013; folglich steht der Vorschlag im Einklang mit dem
geltenden Rechtsrahmen der GAP.

o Kohirenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

Die vorgeschlagenen Anderungen stehen im Einklang mit dem Vorschlag fiir eine
Verordnung zur Festlegung des mehrjéhrigen Finanzrahmens fiir die Jahre 2021 bis 2027
(MFR)*> und dem Vorschlag fiir eine Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen
(Dachverordnung)?.

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITAT UND VERHALTNISMABIGKEIT

. Rechtsgrundlage

Artikel 43 Absatz 2 und Artikel 349 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen
Union (AEUV).

. Subsidiaritit (bei nicht ausschlieBlicher Zustindigkeit)

GemidBl AEUV fillt die Landwirtschaft in die geteilte Zustdndigkeit der Union und der
Mitgliedstaaten. Die Union iibt ihre Zustédndigkeit durch die Annahme verschiedener
Rechtsakte aus, mit denen eine Gemeinsame Agrarpolitik der EU gemdl3 den Artikeln 38 bis
44 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union festgelegt und durchgefiihrt
wird. Ziel dieses Vorschlags ist es, den Zeitraum bis zur Anwendbarkeit der neuen GAP
durch Verldngerung des geltenden Rechtsrahmens zu iiberbriicken, damit ein reibungsloser
Ubergang vom derzeitigen zum niichsten GAP-Zeitraum gewihrleistet ist. Diese Ziele konnen
nur durch die Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 1305/2013, (EU) Nr. 1306/2013, (EU)
Nr. 1307/2013, (EU) Nr. 1308/2013, (EU) Nr. 228/2013 und (EU) Nr. 229/2013 sowie die
Annahme bestimmter Ubergangsbestimmungen erreicht werden.

. VerhialtnismiBigkeit

Der Vorschlag enthilt keine neuen politischen Aspekte, weder gegeniiber den Rechtsakten,
die gedndert werden sollen, noch gegeniiber dem Rechtsrahmen, zu dem er die Briicke bilden
soll. Mit dem Vorschlag werden die bestehenden Verordnungen nur insoweit geéndert, als
dies zur Erreichung der genannten Ziele erforderlich ist.

. Wahl des Instruments

Da es sich bei den urspriinglichen Rechtsakten um Verordnungen des Européischen
Parlaments und des Rates handelt, miissen die Anderungen ebenfalls in Form einer

2 COM(2018) 322.
3 COM(2018) 375.
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Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates im Wege des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens vorgenommen werden.

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER
INTERESSENTRAGER UND DER FOLGENABSCHATZUNG

. Ex-post-Bewertung/Eignungspriifungen bestehender Rechtsvorschriften

Entfallt.

. Konsultation der Interessentriger

Entfallt.

. Einholung und Nutzung von Expertenwissen

Entfallt.

. Folgenabschitzung

Der Vorschlag kommt einem rechtlichen Regelungsbedarf nach, der sich aus der Tatsache
ergibt, dass sich die Anwendung der neuen GAP aufgrund des Stands der Beratungen
zwischen den Organen verzogern wird. Ohne neue Rechtssetzung liefen Landwirte und
andere Begiinstigte der GAP Gefahr, 2021 keine Unterstlitzung mehr zu erhalten. Daher
ersuchen die Mitgliedstaaten die Kommission, entsprechende Legislativakte vorzuschlagen.
Zudem werden Ubergangsregelungen vorgeschlagen, die aufgrund der wesentlichen
Anderungen, die die Reformvorschlige der Kommission mit sich bringen, erforderlich sind.
In diesem Zusammenhang ist eine Folgenabschitzung nicht erforderlich.

. Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung
Entfallt.
. Grundrechte

Der Vorschlag steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsétzen, die insbesondere
mit der Charta der Grundrechte der Europdischen Union anerkannt wurden.

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Die derzeitigen Verordnungen (EU) Nr. 1305/2013 iiber die Entwicklung des lidndlichen
Raums und (EU) Nr. 1307/2013 iiber Direktzahlungen sehen fiir den Ubergangszeitraum
(iber das Kalenderjahr 2020 hinaus) keine Zuweisungen vor. Die Initiative hat folglich
insoweit Auswirkungen auf den Haushalt, als sie im Ubergangszeitraum Zuweisungen fiir
Direktzahlungen und fiir die Entwicklung des ldndlichen Raums vorsieht, damit reibungslose
Kontinuitidt gewdhrleistet ist. Diese Zuweisungen entsprechen den im Vorschlag fiir den
GAP-Plan genannten und stehen im Einklang mit dem Vorschlag der Kommission fiir den
MFR 2021-2027. BeschlieBen die Mitgliedstaaten nicht, ihre laufenden Programme zur
Entwicklung des ldndlichen Raums zu verldngern, werden die ELER-Zuweisungen 2021 auf
die ELER-Zuweisungen 2022-2025 iibertragen.
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Ebenso miissen im Ubergangszeitraum die in den Verordnungen (EU) Nr. 1308/2013, (EU)
Nr. 228/2013 und (EU) Nr. 229/2013 genannten Zuweisungen — unter Beriicksichtigung der
im MFR vorgesehenen Gesamtbetrdge fiir den Europdischen Garantiefonds fiir die
Landwirtschaft (EGFL) — angepasst werden.

Es wird vorgeschlagen, die in Artikel 25 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 genannte
Reserve fiir Krisen im Agrarsektor wihrend des gesamten Ubergangszeitraums beizubehalten,
damit die Kontinuitdt gewéhrleistet ist. Sie soll iiber Haushaltsdisziplin im Bereich der
Direktzahlungen finanziert werden. Folglich bringt sie keine zusitzlichen Ausgaben mit sich.

Der vorliegende Vorschlag ist in Bezug auf die Gesamtmittelbindungen neutral. Die
Auswirkungen auf den voraussichtlichen Zeitplan fiir die Mittel fiir Zahlungen hingen davon
ab, ob die Mitgliedstaaten beschlieBen, die gegenwirtigen Programme zur Entwicklung des
landlichen Raums zu verldngern.

Auch etwaige Beschliisse der Mitgliedstaaten zur Ubertragung von Mitteln zwischen den
Bereichen Direktzahlungen und Entwicklung des ldndlichen Raums werden in Bezug auf die
Gesamtmittelbindungen neutral sein; sie konnten Auswirkungen auf den Zeitplan der
Zahlungen haben, die sich jedoch nicht abschétzen lassen.

Weitere Einzelheiten zu den finanziellen Auswirkungen des vorliegenden Vorschlags sind
dem Finanzbogen zu entnehmen, der diesem Vorschlag beigefiigt ist.

5. WEITERE ANGABEN
. Durchfiihrungspliine sowie Monitoring-, Bewertungs- und
Berichterstattungsmodalititen

Das bestehende System mitsamt seinen Durchfiihrungspldnen und Monitoring-, Bewertungs-
und Berichterstattungsmodalitdten wird verlangert.

. Erlauternde Dokumente (bei Richtlinien)
Entfillt.
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Ausfiihrliche Erliuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags

Der Vorschlag betrifft sieben Verordnungen.

e Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates mit
gemeinsamen Bestimmungen {iber den Europdischen Fonds fiir regionale
Entwicklung, den Europidischen Sozialfonds, den Kohésionsfonds, den
Européischen Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des landlichen Raums
und den Europdischen Meeres- und Fischereifonds (im Folgenden die
,Dachverordnung*)

e Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates iiber
die Forderung der ldndlichen Entwicklung durch den Européischen
Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des ldndlichen Raums (im Folgenden
die ,,ELER-Verordnung®)

e Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates iiber
die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen
Agrarpolitik (im Folgenden die ,,horizontale Verordnung*)

e Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates mit
Vorschriften liber Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im
Rahmen von Stiitzungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik (im Folgenden
die ,,Verordnung tiber Direktzahlungen®)

e Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates iiber
die gemeinsame Marktorganisation fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse (im
Folgenden die ,,GMO-Verordnung®)

e Verordnung (EU) Nr. 228/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates iiber
SondermaBnahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der Regionen in
duBerster Randlage der Union und zur Authebung der Verordnung (EG)
Nr. 247/2006 des Rates

e Verordnung (EU) Nr. 229/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates iiber
Sondermafinahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der kleineren Inseln
des Agiischen Meeres und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1405/2006
des Rates

Der Vorschlag ist in zwei Titel unterteilt.

Der erste Titel mit vier Kapiteln enthdlt Bestimmungen, mit denen der geltende Rechtsrahmen
zur Uberbriickung des zusitzlichen Zeitraums bis zur Anwendbarkeit des GAP-Plans
verlingert wird, sowie besondere Ubergangsbestimmungen, mit denen ein reibungsloser
Ubergang vom derzeitigen zum niichsten GAP-Zeitraum gewihrleistet wird.

Der zweite Titel enthdlt im Wesentlichen Bestimmungen zur Verldngerung des geltenden
Rechtsrahmens.
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Titel I enthélt neue eigenstdndige Bestimmungen.
Titel II dient der Anderung bestehender Bestimmungen.
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 (Dachverordnung)

Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 mit gemeinsamen Bestimmungen fiir mehrere Fonds
einschlieBlich des Europdischen Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des lédndlichen
Raums (ELER) muss fiir aus dem ELER geforderte Programme flir den
Programmplanungszeitraum 2014-2020 sowie fiir aus dem ELER geforderte Programme, die
die Mitgliedstaaten fiir den Ubergangszeitraum zu verlingern beschlieBen, weiter gelten. In
diesem Zusammenhang sind bestimmte rechtliche Fristen anzupassen, damit der
Ubergangszeitraum erfasst ist.

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013

Die vorgeschlagenen Anderungen der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 betreffen die
fakultative Verldngerung des laufenden Programmplanungszeitraums 2014-2020 um ein Jahr.
Sie enthalten die einschldgigen Betridge der Unionsforderung fiir den Verlangerungszeitraum
nach 2020 im Einklang mit dem Vorschlag der Kommission zum MFR 2021-2027.

Mit dem Vorschlag wird zudem sichergestellt, dass mehrjdhrige Verpflichtungen aus dem
laufenden Programmplanungszeitraum (Artikel 28, 29 und 33) in den neuen
Programmplanungszeitraum iibertragen werden konnen. Die Mitgliedstaaten werden fiir neue
Verpflichtungen einen kiirzeren Zeitraum vorsehen miissen.

Ferner ist mit dem Vorschlag gewéhrleistet, dass Verpflichtungen, die auf derzeitigen und
fritheren Vorschriften beruhen, weiter aus den ELER-Finanzausstattungen des nachsten GAP-
Zeitraums finanziert werden.

Verordnung (EU) Nr. 1306/2013

Die wesentliche Anderung betrifft die in Artikel 25 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013
genannte Reserve fiir Krisen im Agrarsektor; es wird vorgeschlagen, sie wéhrend des
gesamten Ubergangszeitraums beizubehalten, damit die Kontinuitit gewihrleistet ist. Der
Vorschlag betrifft zudem bestimmte rechtliche Fristen, die zur Erfassung des
Ubergangszeitraums angepasst werden miissen.

Verordnung (EU) Nr. 1307/2013

Die derzeit in der Verordnung festgesetzten nationalen Obergrenzen und Nettoobergrenzen
fiir Direktzahlungen gelten bis einschlielich Kalenderjahr 2020. Daher sind Obergrenzen fiir
das Kalenderjahr 2021 zu erginzen; ebenso sollten die Referenzbetrige fiir die
kulturspezifische Zahlung fiir Baumwolle fiir das Kalenderjahr 2021 angepasst werden. Mit
diesem Vorschlag sollen zudem Fehler der Mitgliedstaaten bei der Zuweisung von
Zahlungsanspriichen behoben werden, sowohl im Hinblick auf die Anzahl der
Zahlungsanspriiche als auch auf deren Wert. Im Interesse der Rechtssicherheit sollten die
Zahlungsanspriiche ab 2021 den férmlichen Anforderungen gentigen. Der Vorschlag schlief3t
die Moglichkeit fiir die Mitgliedstaaten ein, nach dem Kalenderjahr 2020 weiter Mittel
zwischen den Sdulen zu tlbertragen. Aullerdem wird den Mitgliedstaaten ausdriicklich die
Moglichkeit eingerdumt, den internen Konvergenzprozess nach 2019 fortzusetzen. Der
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Vorschlag sieht vor, die Regelung fiir die einheitliche Flichenzahlung im Ubergangszeitraum
zu verlangern.

Verordnung (EU) Nr. 1308 /2013

Mit den vorgeschlagenen Anderungen der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 sollen die Betriige
der Unionsunterstiitzung fiir spezifische Beihilferegelungen fiir den Ubergangszeitraum im
Einklang mit dem Vorschlag der Kommission fiir den MFR 2021-2027 angepasst werden.
Vorgeschlagen werden zudem Vorschriften fiir die Laufzeit jeder dieser Beihilferegelungen —
unter Berticksichtigung des Zeitpunkts, zu dem die kiinftigen GAP-Strategieplane der
Mitgliedstaaten anwendbar werden — sowie flir Beihilferegelungen in bestimmten Sektoren
Vorschriften fiir die Fortfiihrung und Anderung von operationellen Programmen und
Arbeitsprogrammen.

Verordnung (EU) Nr. 228/2013

Die vorgeschlagenen Anderungen der Verordnung (EU) Nr. 228/2013 betreffen die
einschlidgigen Betridge der Unionsforderung fiir Sondermafinahmen im Ubergangszeitraum im
Einklang mit dem MFR 2021-2027.

Verordnung (EU) Nr. 229/2013

Die vorgeschlagenen Anderungen der Verordnung (EU) Nr. 229/2013  betreffen die
einschlidgigen Betridge der Unionsforderung fiir Sondermafinahmen im Ubergangszeitraum im
Einklang mit dem MFR 2021-2027.
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2019/0254 (COD)
Vorschlag fiir eine

VERORDNUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

mit Ubergangsvorschriften fiir die Unterstiitzung aus dem Europiischen Landwirtschaftsfonds
fiir die Entwicklung des Liindlichen Raums (ELER) und dem Européischen Garantiefonds fiir
die Landwirtschaft (EGFL) im Jahr 2021, zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 228/2013,
(EU) Nr. 229/2013 und (EU) Nr. 1308/2013 hinsichtlich der Mittel und ihrer Aufteilung im Jahr
2021 sowie zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 1305/2013, (EU) Nr. 1306/2013 und (EU)

Nr. 1307/2013 in Bezug auf ihre Mittel und ihre Anwendbarkeit im Jahr 2021

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européischen Union, insbesondere auf Artikel 43
Absatz 2 und Artikel 349,

auf Vorschlag der Européischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europiischen Wirtschafts- und Sozialausschusses®,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen’,

nach Stellungnahme des Rechnungshofs,

gemil dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwigung nachstehender Griinde:

(D

Die Legislativvorschlige der Kommission® zur gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2020
zielen darauf ab, die GAP besser auf heutige und kiinftige Herausforderungen wie den

ABI. vom, S..

ABI. vom, S..

Vorschlag fiir eine Verordnung des Européischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften fiir die Unterstiitzung
der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den
Européischen Garantiefonds fiir die Landwirtschaft (EGFL) und den Européischen Landwirtschaftsfonds fiir die
Entwicklung des lidndlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepline (GAP-Strategieplidne) und zur
Aufthebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates sowie der
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates (COM/2018/392 final — 2018/0216
(COD)); Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates iiber die Finanzierung,
Verwaltung und Uberwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EU)
Nr. 1306/2013 (COM/2018/393 final — 2018/0217 (COD)); Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen
Parlaments und des Rates zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr.1308/2013 iiber eine gemeinsame
Marktorganisation fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse, (EU) Nr. 1151/2012 iiber Qualitétsregelungen fiir
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, (EU) Nr. 251/2014 iiber die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Aufmachung
und Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie den Schutz geografischer Angaben fiir aromatisierte
Weinerzeugnisse, (EU) Nr. 228/2013 iiber Sondermafinahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der
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Klimawandel oder den Generationswechsel auszurichten und zugleich die Landwirte in der
Union weiter im Sinne eines nachhaltigen und wettbewerbsfdhigen Agrarsektors zu
unterstiitzen. Diese Vorschlidge sind eng mit dem mehrjdhrigen Finanzrahmen (MFR) der
Union fiir die Jahre 2021-2027 verkniipft.

Die Kommission hat vorgeschlagen, die GAP mit der Erbringung von Leistungen
(,,Umsetzungsmodell*) zu verkniipfen. Im neuen Rechtsrahmen soll die Union nur allgemeine
Parameter wie die Ziele der GAP oder grundlegende Anforderungen festlegen, wéhrend die
Mitgliedstaaten mehr Verantwortung dafiir iibernehmen sollen, wie sie diese Ziele erreichen
und die entsprechenden Zielwerte einhalten. Daher miissen die Mitgliedstaaten GAP-
Strategiepldne erstellen, die von der Kommission genehmigt und von den Mitgliedstaaten
umgesetzt werden.

Das Gesetzgebungsverfahren ist nicht rechtzeitig zum Abschluss gelangt, sodass die
Mitgliedstaaten und die Kommission nicht alle Elemente vervollstindigen konnten, die
erforderlich gewesen wiren, damit der neue Rechtsrahmen und die GAP-Strategieplidne ab dem
1. Januar 2021 angewendet werden konnten, wie dies die Kommission urspriinglich
vorgeschlagen hatte.

Um sicherzustellen, dass Landwirte und andere Begiinstigte im Jahr 2021 aus dem
Europdischen Garantiefonds fiir die Landwirtschaft (EGFL) und dem Europdischen
Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des liandlichen Raums (ELER) unterstiitzt bzw.
gefordert werden konnen, sollte die Union diese Unterstiitzung bzw. Forderung fiir ein weiteres
Jahr unter den Bedingungen des bestehenden Rechtsrahmens flir den Zeitraum 2014-2020
gewdhren. Den bestehende Rechtsrahmen bilden insbesondere die Verordnungen (EU)
Nr. 1303/20137, (EU) Nr. 1305/2013%, (EU) Nr. 1306/2013°,(EU) Nr. 1307/2013'°,(EU)
Nr. 1308/2013'!,(EU) Nr. 228/2013!% und (EU) Nr. 229/2013!3 des Europiischen Parlaments

Regionen in duBerster Randlage der Union und (EU) Nr. 229/2013 iiber Sondermafinahmen im Bereich der
Landwirtschaft zugunsten der kleineren Inseln des Agiischen Meeres (COM/2018/394 final/2).

Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit
gemeinsamen Bestimmungen iiber den Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung, den Europiischen
Sozialfonds, den Kohésionsfonds, den Europdischen Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des lédndlichen
Raums und den Europdischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen iiber den
Europédischen Fonds fiir regionale Entwicklung, den Europdischen Sozialfonds, den Kohisionsfonds und den
Europdischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates
(ABL L 347 vom 20.12.2013, S. 320).

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Européischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 iiber die
Forderung der landlichen Entwicklung durch den Européischen Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des
landlichen Raums (ELER) und zur Authebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABI. L 347 vom 20.12.2013,
S. 487).

Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Européischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 {iber die
Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der
Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005
und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 549).

Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit
Vorschriften iiber Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stiitzungsregelungen
der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 des Rates und der
Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 608).

Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 iiber eine
gemeinsame Marktorganisation fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG)
Nr. 922/72, (EWGQG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (ABl. L 347 vom
20.12.2013, S. 671).

Verordnung (EU) Nr.228/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. Mirz 2013 iiber
SondermaBnahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der Regionen in &uf3erster Randlage der Union und
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 247/2006 des Rates (ABL. L 78 vom 20.3.2013, S. 23).
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und des Rates. Um den Ubergang von den bestehenden Stiitzungs- und Forderregelungen zum
neuen Rechtsrahmen, der fiir den Zeitraum ab 1. Januar 2022 gilt, zu erleichtern, bedarf es
zudem Vorschriften dafiir, wie bestimmte auf Mehrjahresbasis gewdéhrte Stiitzungs- und
Forderleistungen in den neuen Rechtsrahmen einzubeziehen sind.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Union die Entwicklung des ldndlichen Raums im Jahr
2021 weiter fordern sollte, sollten jene Mitgliedstaaten, die nachweisen konnen, dass das
Risiko besteht, dass ihnen die Mittel ausgehen und sie keine neuen rechtlichen Verpflichtungen
gemil der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 eingehen konnen, die Mdglichkeit haben, ihre
Programme zur Entwicklung des landlichen Raums oder bestimmte ihrer regionalen
Programme zur Entwicklung des ldndlichen Raums, die aus dem ELER gefordert werden, bis
zum 31.Dezember 2021 zu verlingern und diese verldngerten Programme aus der
entsprechenden Mittelzuweisung fiir das Jahr 2021 zu finanzieren. Die verlédngerten
Programme sollten mindestens den gleichen Gesamtnutzen fiir Umwelt und Klimaschutz haben
wie bisher.

Da einige Mitgliedstaaten moglicherweise immer noch iiber von der Union in den vergangenen
Jahren bereitgestellte Mittel verfligen, sollten die Mitgliedstaaten auch die Mdglichkeit haben,
ihre Programme zur Entwicklung des ldndlichen Raums oder bestimmte ihrer regionalen
Programme zur Entwicklung des ldndlichen Raums nicht zu verldngern. Diese Mitgliedstaaten
sollten die Moglichkeit haben, im Einklang mit der Verordnung (EU) .../... des Rates
[Verordnung zur Festlegung des mehrjéhrigen Finanzrahmens fiir die Jahre 2021 bis 2027]'
die ELER-Zuweisung fiir das Jahr 2021 oder jenen Teil der ELER-Zuweisung, der den nicht
verldngerten regionalen Programmen zur Entwicklung des ldndlichen Raums entspricht, auf die
Mittelzuweisungen fiir die Jahre 2022 bis 2025 zu iibertragen.

Damit die Kommission die erforderliche Finanzplanung und die entsprechenden Anpassungen
der jédhrlichen Aufteilung der Unionsforderung gemédll dem Anhang der Verordnung (EU)
Nr. 1305/2013 vornehmen kann, sollten die Mitgliedstaaten der Kommission unverziiglich nach
Inkrafttreten dieser Verordnung mitteilen, ob sie beschlieBen, ihre Programme zur Entwicklung
des landlichen Raums zu verldngern, welche regionalen Programme zur Entwicklung des
landlichen Raums verldngert werden und welcher Betrag der Mittelzuweisung flir das Jahr
2021 folglich nicht auf die folgenden Jahre zu iibertragen ist.

In der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sind gemeinsame Regelungen fiir den ELER und einige
andere Fonds, fiir die ein gemeinsamer Rahmen gilt, festgelegt. Diese Verordnung sollte fiir aus
dem ELER geforderte Programme fiir den Programmplanungszeitraum 2014-2020 sowie fiir
aus dem ELER geforderte Programme, fiir die die Mitgliedstaaten die Verldngerung dieses
Zeitraums bis zum 31. Dezember 2021 beschlieBen, weiter gelten. Was die letztgenannten
Mitgliedstaaten angeht, sollte die fiir den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember
2020 gemal der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 geschlossene Partnerschaftsvereinbarung von
den Mitgliedstaaten und der Kommission weiter als Strategiedokument fiir die Durchfiihrung
der fiir das Programmplanungsjahr 2021 aus dem ELER gewihrten Forderung genutzt werden.

Bestimmte in der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannte Fristen fiir Durchfiihrungsberichte,
jéhrliche ~ Uberpriifungssitzungen, —Ex-post-Bewertungen und  Syntheseberichte, die
Forderfahigkeit von Ausgaben und die Aufhebung von Mittelbindungen sowie die

Verordnung (EU) Nr.229/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. Mirz 2013 iiber
SondermaBnahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der kleineren Inseln des Agiischen Meeres und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1405/2006 des Rates (ABI. L 78 vom 20.3.2013, S. 41).

MFR-Verordnung (ABIl. vom, S.).
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Mittelbindungen betreffen nur den Programmplanungszeitraum 2014-2020. Diese Fristen
sollten angepasst werden, um der Verldngerung des Zeitraums, in dem die aus dem ELER
geforderten Programme durchgefiihrt werden kdnnen, Rechnung zu tragen.

Die Verordnung (EU) Nr. 1310/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates!® und die
Delegierte Verordnung (EU) Nr. 807/2014 der Kommission'® sehen vor, dass Ausgaben fiir
bestimmte langfristige Verpflichtungen, die aufgrund von Verordnungen eingegangen wurden,
die vor der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 die Grundlage fiir die Forderung fiir die
Entwicklung des ldndlichen Raums bildeten, im Programmplanungszeitraum 2014-2020 unter
bestimmten Bedingungen weiter aus dem ELER getétigt werden sollten. Zudem sollten diese
Ausgaben fiir die Dauer der ihnen zugrunde liegenden rechtlichen Verpflichtungen unter den
gleichen Bedingungen im Programmplanungsjahr 2021 forderfahig bleiben. Aus Griinden der
Rechtsklarheit und Rechtssicherheit sollte ferner prézisiert werden, dass rechtliche
Verpflichtungen, die im Rahmen von MaBnahmen eingegangen werden, die MaBBnahmen der
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 entsprechen, die dem integrierten Verwaltungs- und
Kontrollsystem unterliegen, ebendiesem integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem
unterliegen sollten und dass Zahlungen im Zusammenhang mit diesen rechtlichen
Verpflichtungen zwischen dem 1. Dezember und dem 30. Juni des folgenden Kalenderjahres
erfolgen miissen.

Aus Griinden der Kohédrenz gegeniiber den anderen Fonds, die der Verordnung (EU)
XXXX/XXXX [neue Dachverordnung des FEuropidischen Parlaments und des Rates]!’
unterliegen, sollte aus dem ELER die von der ortlichen Bevolkerung betriebene lokale
Entwicklung gemiB den neuen Bestimmungen dieser Verordnung gefordert werden kdnnen.

Im Jahr 2015 machten einige Mitgliedstaaten bei der Zuweisung von Zahlungsanspriichen
(oder der Neuberechnung im Falle von Mitgliedstaaten, die bestehende Anspriiche behalten)
gemil der Verordnung (EU) Nr.1307/2013 Fehler hinsichtlich der Anzahl der
Zahlungsanspriiche oder deren Wertes. Viele dieser Fehler wirken sich — selbst wenn sie nur
einen einzigen Betriebsinhaber betreffen — auf den Wert der Zahlungsanspriiche fiir alle
Betriebsinhaber und fiir alle Jahre aus. Einige Mitgliedstaaten machten auch nach 2015 Fehler,
namlich bei der Zuweisung von Zahlungsanspriichen aus der Reserve (z. B. bei der Berechnung
des Durchschnittswerts). Diese Fille der Nichteinhaltung der Vorschriften haben {iblicherweise
eine finanzielle Berichtigung zur Folge, bis der betreffende Mitgliedstaat AbhilfemaBBnahmen
ergreift. In Anbetracht der seit der ersten Zuweisung vergangenen Zeit und der Anstrengungen
der Mitgliedstaaten zur Festsetzung und gegebenenfalls Berichtigung der Anspriiche sollten —
auch im Interesse der Rechtssicherheit — die Anzahl der Zahlungsanspriiche und deren Wert ab
einem bestimmten Datum als recht- und ordnungsmafBig gelten.

Verordnung (EU) Nr. 1310/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit
bestimmten Ubergangsvorschriften betreffend die Forderung der lindlichen Entwicklung durch den Europdischen
Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des lindlichen Raums (ELER), zur Anderung der Verordnung (EU)
Nr. 1305/2013 des Europidischen Parlaments und des Rates betreffend die finanziellen Ressourcen und ihre
Verteilung im Jahr 2014 sowie zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates und der Verordnungen
(EU) Nr. 1307/2013, (EU) Nr. 1306/2013 und (EU) Nr. 1308/2013 des Europidischen Parlaments und des Rates
hinsichtlich ihrer Anwendung im Jahr 2014 (ABIL. L 347 vom 20.12.2013, S. 865).

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 807/2014 der Kommission vom 11. Mérz 2014 zur Ergénzung der Verordnung
(EU) Nr. 1305/2013 des Européischen Parlaments und des Rates iiber die Férderung der landlichen Entwicklung
durch den Europdischen Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des landlichen Raums (ELER) und zur
Einfiihrung von Ubergangsvorschriften (ABI. L 227 vom 31.7.2014, S. 1).

Verordnung (EU) .../... des Europdischen Parlaments und des Rates [vollstindiger Titel] (ABL L ... vom ...,
S. ...

4 DE



DE

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Die Bestétigung von Zahlungsanspriichen bedeutet jedoch nicht, dass die Mitgliedstaaten im
Rahmen der geteilten Mittelverwaltung des EGFL von ihrer Verantwortung entbunden sind,
den Unionshaushalt vor unrechtmiflig getdtigten Ausgaben zu schiitzen. Daher sollte die
Bestdtigung der den Landwirten vor dem 1. Januar 2020 zugewiesenen Zahlungsanspriiche die
Befugnis der Kommission unberiihrt lassen, auch ab dem 1. Januar 2021 Beschliisse geméf
Artikel 52 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 {iber unrechtmifBige Zahlungen zu fassen, die
fiir Kalenderjahre bis einschlieBlich 2020 gewéhrt wurden bzw. werden und auf einer
fehlerhaften Zahl oder einem fehlerhaften Wert dieser Zahlungsanspriiche beruhen.

Da die von den Mitgliedstaaten gemidfl dem neuen Rechtsrahmen zu erstellenden GAP-
Strategiepline ab dem 1. Januar 2022 gelten sollen, sollten Ubergangsbestimmungen festgelegt
werden, um den Ubergang von den bestehenden Stiitzungs- und Férderregelungen zum neuen
Rechtsrahmen, insbesondere zur Verordnung (EU) .../... des Europidischen Parlaments und des
Rates!'® [Verordnung iiber die GAP-Strategiepline], zu regeln.

Fiir bestimmte langfristige Verpflichtungen, die im Rahmen von vor der Verordnung (EU)
Nr. 1305/2013 geltenden Verordnungen zur Forderung der Entwicklung des ldndlichen Raums
eingegangen wurden, waren bestimmte Ausgaben im Programmplanungszeitraum 2014-2020
immer noch forderfahig. Auler in den Fillen, in denen diese langfristigen Verpflichtungen das
Ende ihrer Laufzeit erreicht haben, sollten diese Ausgaben wihrend des Geltungszeitraums des
GAP-Strategieplans bis zum Ende der Laufzeit der jeweiligen rechtlichen Verpflichtungen
unter Anwendung des fiir diesen Zeitraum geltenden Beteiligungssatzes forderfdhig sein,
vorausgesetzt, diese Ausgaben sind im GAP-Strategieplan vorgesehen und werden im Einklang
mit der Verordnung (EU) [horizontale Verordnung] getdtigt. Gleiches sollte fiir bestimmte
langfristige Verpflichtungen gelten, die im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 oder
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 eingegangen wurden. In diesem Zusammenhang sollte
klargestellt werden, dass rechtliche Verpflichtungen, die im Rahmen von Mallnahmen
eingegangen werden, die im GAP-Strategieplan festgelegten flichen- und tierbezogenen
Interventionskategorien entsprechen, dem integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem
unterliegen sollten und dass Zahlungen im Zusammenhang mit diesen rechtlichen
Verpflichtungen zwischen dem 1. Dezember und dem 30. Juni des folgenden Kalenderjahres
getétigt werden miissen.

Die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 enthélt Vorschriften fiir die gemeinsame Organisation der
Agrarmirkte und nennt in den Artikeln 29 bis 60 bestimmte Beihilferegelungen. Diese
Beihilferegelungen sollten in die kiinftigen GAP-Strategiepldne der Mitgliedstaaten als
sektorale Interventionen gemall Artikel 39 Buchstaben a bis e der Verordnung (EU) .../...
[Verordnung iiber die GAP-Strategiepldne] aufgenommen werden. Um Kohédrenz, Kontinuitit
und einen reibungslosen Ubergang zwischen diesen Beihilferegelungen gemiB der Verordnung
(EU) Nr. 1308/2013 und den sektoralen Interventionskategorien gemdll der Verordnung
(EU) .../... [Verordnung iiber die GAP-Strategiepldne] zu gewihrleisten, sollten unter
Beriicksichtigung des Zeitpunkts, ab dem die kiinftigen GAP-Strategiepldne der
Mitgliedstaaten Rechtswirkung haben, Vorschriften fiir die Laufzeit jeder dieser
Beihilferegelungen festgelegt werden.

Fiir die Beihilferegelung im Sektor Olivendl und Tafeloliven sollten die bestehenden, fiir den
Zeitraum vom 1. April 2018 bis zum 31. Midrz 2021 erstellten Arbeitsprogramme bis zum
31. Dezember 2021 verldngert werden. Fiir Beihilferegelungen im Sektor Obst und Gemiise

Verordnung (EU) .../... des Européischen Parlaments und des Rates [Verordnung iiber die GAP-Strategiepline)]
(ABLL...vom...,S,...).
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sollten Vorschriften fiir die Anderung oder Ersetzung operationeller Programme festgelegt
werden.

Um die Kontinuitit der Beihilferegelungen im Weinsektor und im Bienenzuchtsektor zu
gewihrleisten, miissen Vorschriften festgelegt werden, durch die diese Beihilferegelungen bis
zum Ende ihrer jeweiligen Programmplanungszeitrdume weiter durchgefiihrt werden konnen.
Fiir diesen Zeitraum sollten daher einige Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013
weiterhin fiir Ausgaben und Zahlungen gelten, die nach dem 31. Dezember 2021 und bis zum
Auslaufen dieser Beihilferegelungen fiir gemiB3 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013
durchgefiihrte Vorhaben entstehen bzw. getitigt werden.

Um zu vermeiden, dass zu umfangreiche Verpflichtungen aus dem laufenden
Programmplanungszeitraum fiir die Entwicklung des ldndlichen Raums auf die GAP-
Strategiepldne iibertragen werden, sollte die Laufzeit neuer mehrjdhriger Verpflichtungen im
Bereich der Agrarumwelt- und KlimamaBnahmen, des 6kologischen/biologischen Landbaus
und der Waldumweltmalnahmen hochstens drei Jahre betragen. Die Verldngerung bestehender
Verpflichtungen sollte auf ein Jahr begrenzt werden.

Aus dem ELER sollte von der ortlichen Bevolkerung betriebene lokale Entwicklung gemal3 den
neuen Vorschriften der Verordnung (EU) XXXX/XXXX [neue Dachverordnung] gefordert
werden konnen. Um jedoch zu vermeiden, dass im Programmjahr 2021 Mittel fiir die von der
ortlichen Bevolkerung betriebene lokale Entwicklung nicht abgerufen werden, sollten die
Mitgliedstaaten, die sowohl beschlieBen, ihre Programme zur Entwicklung des ldndlichen
Raums bis zum 31. Dezember 2021 zu verlidngern, als auch die Moglichkeit nutzen, Betrige
von Direktzahlungen auf die Entwicklung des lindlichen Raums zu {ibertragen, die Moglichkeit
haben, die Mindestzuweisung von 5 % fiir die von der ortlichen Bevolkerung betriebene lokale
Entwicklung nur auf die bis zum 31. Dezember 2021 verldngerte ELER-Beteiligung fiir die
landliche Entwicklung anzuwenden, die berechnet wird, bevor Betrdge von den
Direktzahlungen iibertragen werden.

Um wihrend des Ubergangszeitraums fiir Kontinuitiit zu sorgen, sollte die Reserve fiir Krisen
im Agrarsektor im Jahr 2021 beibehalten und der entsprechende Betrag der Reserve fiir 2021
aufgenommen werden.

Was Vorschiisse aus dem ELER betrifft, sollte klargestellt werden, dass der Beschluss der
Mitgliedstaaten, den Zeitraum 2014-2020 bis zum 31. Dezember 2021 zu verldngern, nicht zu
zusiétzlichen Vorschiissen fiir die betreffenden Programme fiihren sollte.

Gemail Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 miissen die Mitgliedstaaten derzeit ihre
Beschliisse iiber Kiirzungen des Teilbetrags der einem Betriebsinhaber fiir ein bestimmtes
Kalenderjahr zu gewidhrenden Direktzahlungen, der iiber 150 000 EUR hinausgeht, und das
geschitzte Aufkommen der Kiirzungen nur flir die Jahre 2015-2020 mitteilen. Damit das
bestehende System beibehalten werden kann, sollten Mitgliedstaaten auch ihre Beschliisse und
das geschitzte Aufkommen der Kiirzungen fiir das Kalenderjahr 2021 mitteilen.

Gemaiall Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 konnen die Mitgliedstaaten flir die
Kalenderjahre 2014 bis 2020 Mittel zwischen Direktzahlungen und der Entwicklung des
landlichen Raums iibertragen. Damit die Mitgliedstaaten ihre eigene Strategie beibehalten
konnen, sollte die Flexibilitit zwischen den Sdulen auch im Kalenderjahr 2021 (d. h. im
Haushaltsjahr 2022) moglich sein.
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Damit die Kommission die Obergrenzen gemal3 den Artikel 22 Absatz 1, Artikel 36 Absatz 4,
Artikel 42 Absatz 2, Artikel 47 Absatz 3, Artikel 49 Absatz 2, Artikel 51 Absatz4 und
Artikel 53 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 festsetzen kann, miissen die
Mitgliedstaaten ihre Beschliisse {iiber die Mittel, die den einzelnen Regelungen im
Kalenderjahr 2021 zugewiesen werden, bis zum 1. August 2020 mitteilen.

In Artikel 22 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 ist eine lineare Anpassung des
Wertes der Zahlungsanspriiche vorgesehen, wenn sich die Obergrenze fiir die
Basispramienregelung infolge bestimmter Beschliisse des Mitgliedstaats, die sich auf die
Obergrenze fiir die Basispramienregelung auswirken, gegeniiber dem Vorjahr dndert. Dadurch,
dass Anhang II der genannten Verordnung, in dem die nationalen Obergrenzen festgesetzt sind,
auf die Zeit nach dem Kalenderjahr 2020 ausgeweitet wird und es ab diesem Zeitpunkt
moglicherweise jahrliche Anderungen gibt, kann sich die Obergrenze fiir die
Basispramienregelung &ndern. Damit die Mitgliedstaaten gemdB3 Artikel 22 Absatz 4 der
genannten Verordnung gewdhrleisten konnen, dass der Gesamtwert der Zahlungsanspriiche und
der Reserve(n) gleich der Obergrenze fiir die Basispramienregelung ist, ist es daher angezeigt,
eine lineare Anpassung vorzusehen, um auf die verlingerte Anwendung oder Anderungen des
Anhangs I wihrend des Ubergangszeitraums reagieren zu kénnen. Um den Mitgliedstaaten
mehr Flexibilitdt einzurdumen, erscheint es zudem angezeigt, ihnen die Mdglichkeit zu geben,
den Wert der Zahlungsanspriiche oder der Reserve anzupassen, gegebenenfalls auch mit
unterschiedlichen Anpassungssétzen.

Gemail dem geltenden Rechtsrahmen haben die Mitgliedstaaten im Jahr 2014 fiir den Zeitraum
bis zum Kalenderjahr 2020 ihre Beschliisse iiber die Aufteilung der jéhrlichen nationalen
Obergrenze fiir die Basispridmienregelung auf die Regionen und die moglichen jdhrlichen
schrittweisen Anderungen fiir den von der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 abgedeckten
Zeitraum mitgeteilt. Es ist erforderlich, dass die Mitgliedstaaten diese Beschliisse auch fiir das
Kalenderjahr 2021 mitteilen.

Der Mechanismus der internen Konvergenz ist das zentrale Verfahren fiir eine gerechtere
Verteilung der direkten Einkommensstiitzung unter den Landwirten. Erhebliche Unterschiede
zwischen einzelnen Landwirten, die auf Referenzdaten aus fritheren Zeiten beruhen, sind
immer schwieriger zu rechtfertigen. Das Grundmodell der internen Konvergenz gemdf3 der
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 besteht darin, dass die Mitgliedstaaten ab 2015 auf nationaler
oder regionaler Ebene einen einheitlichen Pauschalsatz fiir alle Zahlungsanspriiche anwenden.
Um einen reibungsloseren Ubergang zu einem Einheitswert zu gewihrleisten, wurde jedoch
eine Ausnahmeregelung eingefiihrt, wonach die Mitgliedstaaten zwischen 2015 und 2019 durch
Anwendung der partiellen Konvergenz, auch als ,,Tunnelmodell bezeichnet, den Wert der
Zahlungsanspriiche  staffeln  konnen. FEinige Mitgliedstaaten haben von  dieser
Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht. Um auf dem Weg zu einer gerechteren Verteilung der
Direktzahlungen voranzukommen, konnen die Mitgliedstaaten nach 2019 weiter auf einen
nationalen oder regionalen Durchschnitt hinarbeiten, anstatt einen einheitlichen Pauschalsatz
einzufithren oder den Wert der Zahlungsanspriiche auf dem Niveau von 2019 beizubehalten.
Sie sollten jdhrlich ihre Beschliisse fiir das jeweils folgende Jahr mitteilen.

Gemil Artikel 30 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 wird der Wert der aus der Reserve
zugewiesenen Zahlungsanspriiche jdhrlich schrittweise angepasst, um den jédhrlichen
Anderungen der in Anhang II der genannten Verordnung festgesetzten nationalen Obergrenze
und damit der ,,mehrjidhrigen Verwaltung der Reserve Rechnung zu tragen. Diese Vorschriften
sollten angepasst werden, um zu berlicksichtigen, dass der Wert sowohl aller zugewiesenen
Zahlungsanspriiche als auch der Reserve gedndert werden kann, um den in den einzelnen

7 DE



DE

(30)

€2))

(32)

(33)

(34)

Jahren unterschiedlichen Betrdgen in Anhang Il Rechnung zu tragen. In einigen
Mitgliedstaaten, die bis 2019 keinen Pauschalsatz erreicht haben, wird die interne Konvergenz
aullerdem jdhrlich umgesetzt. Fiir die Kalenderjahre 2020 und 2021 muss im Jahr der
Zuweisung nur der Wert des Zahlungsanspruchs fiir das laufende Jahr festgelegt werden. Der
Einheitswert der in einem bestimmten Jahr aus der Reserve zuzuweisenden Zahlungsanspriiche
sollte nach einer etwaigen Anpassung der Reserve geméll Artikel 22 Absatz 5 der genannten
Verordnung berechnet werden. In allen darauf folgenden Jahren sollte der Wert der aus der
Reserve zugewiesenen Zahlungsanspriiche gemil3 Artikel 22 Absatz 5 angepasst werden.

Artikel 36 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 sieht die Anwendung der Regelung fiir die
einheitliche Fldachenzahlung bis zum 31. Dezember 2020 vor. Gemidll der Verordnung
(EU) .../... [Verordnung tiber die GAP-Strategiepline] konnen die Mitgliedstaaten eine
Einkommensgrundstiitzung mit denselben Modalitédten einfiihren, d. h. ohne die Zuweisung von
Zahlungsanspriichen auf der Grundlage von Referenzdaten aus der Vergangenheit. Daher sollte
die Regelung fiir die einheitliche Fldchenzahlung im Jahr 2021 beibehalten werden konnen.

Aus Griinden der Rechtssicherheit sollte klargestellt werden, dass die Mitgliedstaaten gemal3
Artikel 41 und 42 der Verordnung (EU) Nr.1307/2013 ihre Beschliisse iiber die
Umverteilungspramie jahrlich iiberpriifen knnen.

Die Verordnungen (EU) Nr. 1305/2013, (EU) Nr. 1306/2013, (EU) Nr. 1307/2013, (EU)
Nr. 1308/2013, (EU) Nr. 228/2013 und (EU) Nr. 229/2013 sollten daher entsprechend gedndert
werden.

Zur Klarstellung beziiglich der Konvergenz ab dem Jahr 2020 sollte Artikel 10 Nummer 6
riickwirkend ab dem 1. Januar 2020 gelten.

Dariiber hinaus sollten die Anderungen der Verordnungen (EU) Nr.228/2013 und (EU)
Nr. 229/2013 im Einklang mit der Verordnung (EU) .../... [Verordnung zur Festlegung des
mehrjdhrigen Finanzrahmens fiir die Jahre 2021 bis 2027] ab dem 1. Januar 2021 gelten —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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Titel I
Ubergangsbestimmungen

Kapitel I

Fortgesetzte Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 fiir das
Programmjahr 2021 und Verlingerung bestimmter Zeitraume geméif

(1)

)

den Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013 und (EU) Nr. 1310/2013

Artikel 1
Verldingerung der Laufzeit von aus dem ELER geforderten Programmen

Mitgliedstaaten, die aufgrund fehlender finanzieller Mittel Gefahr laufen, fiir aus dem
Europédischen Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des landlichen Raums (ELER)
geforderte Programme keine neuen rechtlichen Verpflichtungen gemif der Verordnung (EU)
Nr. 1305/2013 eingehen zu konnen, konnen den Zeitraum gemdl Artikel 26 Absatz 1 der
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 bis zum 31. Dezember 2021 verlédngern.

Mitgliedstaaten, die beschlieBen, von der Moglichkeit gemadll Unterabsatz 1 Gebrauch zu
machen, teilen der Kommission ihren Beschluss innerhalb von zehn Tagen nach Inkrafttreten
dieser Verordnung mit. Hat ein Mitgliedstaat gemil Artikel 6 der Verordnung (EU)
Nr. 1305/2013 ein Biindel von regionalen Programmen vorgelegt, muss diese Mitteilung auch
Angaben dazu enthalten, welche regionalen Programme verldngert und welche Mittel
dementsprechend im Rahmen der jdhrlichen Aufteilung gemiB Anhang I der Verordnung
(EU) Nr. 1305/2013 fiir das Jahr 2021 zugewiesen werden sollen.

Ist die Kommission der Auffassung, dass eine Verlingerung der Laufzeit gemiR
Unterabsatz 1 nicht gerechtfertigt ist, so setzt sie den Mitgliedstaat innerhalb von sechs
Wochen nach Erhalt der in Unterabsatz 2 genannten Mitteilung dartiber in Kenntnis.

Von der in Unterabsatz 2 genannten Mitteilung unberiihrt bleibt die Verpflichtung gemif
Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013, einen Antrag auf
Anderung des Programms zur Entwicklung des lindlichen Raums fiir das Jahr 2021 zu
stellen. Im Rahmen einer solchen Anderung miissen die ELER-Ausgaben fiir die in Artikel 59
Absatz 6 der genannten Verordnung aufgefiihrten Maflnahmen mindestens in unverénderter
Gesamthohe beibehalten werden.

Fiir Mitgliedstaaten, die beschlieen, nicht von der Moglichkeit gemiB Absatz 1 Gebrauch zu
machen, findet auf die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 aufgefiihrte und nicht
fiir das Jahr 2021 verwendete Mittelzuweisung Artikel [8] der Verordnung (EU).../...
[Verordnung zur Festlegung des mehrjdhrigen Finanzrahmens fiir die Jahre 2021 bis 2027]
Anwendung.

Beschliefit ein Mitgliedstaat, nur fiir bestimmte regionale Programme von der Moglichkeit
gemil Absatz 1 Gebrauch zu machen, so entspricht die in Unterabsatz 1 genannte Zuweisung
dem in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 fiir den betreffenden Mitgliedstaat fiir
2021 festgesetzten Betrag abziiglich der gemil Absatz2 Unterabsatz 1 mitgeteilten
Mittelzuweisungen fiir die regionalen Programme, die verldngert werden.
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(1

)

G)

(4)

Artikel 2
Fortgesetzte Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 auf Programme

Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 gilt weiterhin fiir die im
Programmplanungszeitraum 2014-2020 aus dem ELER geforderten Programme und fiir die
Programme, fiir die die Mitgliedstaaten beschlieen, im Einklang mit Artikel 1 Absatz 1 der
vorliegenden Verordnung den Zeitraum 2014-2020 zu verldngern.

Fiir Programme, fiir die die Mitgliedstaaten beschlieBen, den Zeitraum 2014-2020 im
Einklang mit Artikel 1 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung zu verldngern, werden die in
Artikel 50 Absatz 1, Artikel 51 Absatz 1, Artikel 57 Absatz 2, Artikel 65 Absitze 2 und 4
sowie Artikel 76 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Fristen um ein Jahr
verlangert.

Fiir Mitgliedstaaten, die beschlieBen, den Zeitraum 2014-2020 im Einklang mit Artikel 1
Absatz 1 der vorliegenden Verordnung zu verlingern, wird die fiir den Zeitraum vom
1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2020 gemifl der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
geschlossene Partnerschaftsvereinbarung von den Mitgliedstaaten und der Kommission
weiterhin als Strategiedokument fiir die Durchfiihrung der fiir das Jahr 2021 aus dem ELER
gewihrten Forderung genutzt.

Die Kommission erstellt bis zum 31. Dezember 2026 einen Synthesebericht gemil Artikel 57
Absatz4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, der die Hauptergebnisse der Ex-post-
Bewertungen des ELER zusammenfasst.

Artikel 3
Forderfihigkeit bestimmter Ausgabenarten im Jahr 2021

Unbeschadet des Artikels 65 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, des Artikels 2 Absatz 2
der vorliegenden Verordnung und des Artikels 38 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 kommen die
Ausgaben gemill Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1310/2013 und Artikel 16 der
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 807/2014 unter nachstehenden Bedingungen fiir eine Beteiligung
des ELER in Betracht, die aus der Zuweisung fiir 2021 fiir im Rahmen des ELER geforderte
Programme stammt, fiir die die Mitgliedstaaten beschlieen, den Zeitraum 2014-2020 im Einklang mit
Artikel 1 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung zu verldngern:

a)  Diese Ausgaben sind im jeweiligen Programm zur Entwicklung des ldndlichen Raums
fiir das Jahr 2021 vorgesehen;

b) der Beteiligungssatz des ELER zur Finanzierung der entsprechenden MaBnahme im
Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 gemidB3 Anhang I der Verordnung (EU)
Nr. 1310/2013 und Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 807/2014 findet
Anwendung;

c) das in Artikel 67 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 genannte System gilt
fiir die rechtlichen Verpflichtungen, die im Rahmen von Mallnahmen eingegangen
werden, die einer gemil Artikel 21 Absatz 1 Buchstaben a und b sowie den Artikeln 28
bis 31, 33, 34 und 40 der genannten Verordnung gewéhrten Unterstiitzung entsprechen,
und die betreffenden Vorhaben sind klar ausgewiesen und
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d)  die Zahlungen fiir die rechtlichen Verpflichtungen gemaf3 Buchstabe ¢ werden innerhalb
der in Artikel 75 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 festgelegten Frist getitigt.

Kapitel 11
Anwendung der Artikel 25 bis 28 der Verordnung (EU) [neue
Dachverordnung] auf das Programmjahr 2021

Artikel 4
Von der ortlichen Bevélkerung betriebene lokale Entwicklung

Fiir im Zeitraum 2014-2020 aus dem ELER geforderte Programme und fiir Programme, fiir die die
Mitgliedstaaten beschlieBen, den Zeitraum 2014-2020 im Einklang mit Artikel 1 Absatz 1 der
vorliegenden Verordnung zu verldngern, kann aus dem ELER eine Forderung fiir fondsiibergreifende
von der oOrtlichen Bevolkerung betriebene lokale Entwicklung gemiB den Artikeln 25 bis 28 der
Verordnung (EU) [neue Dachverordnung] gewidhrt werden.

(1

)

3)

Kapitel I11
Zahlungsanspriiche fiir Direktzahlungen an Landwirte

Artikel 5
Endgiiltige Zahlungsanspriiche

Zahlungsanspriiche, die den Betriebsinhabern vor dem 1. Januar 2020 zugewiesen wurden,
gelten ab dem 1.Januar 2021 als recht- und ordnungsmifBig. Der als recht- und
ordnungsmifig geltende Wert dieser Zahlungsanspriiche entspricht dem am 31. Dezember
2020 geltenden Wert fiir das Kalenderjahr 2020. Dies gilt unbeschadet der einschldgigen
Artikel des Unionsrechts iiber den Wert der Zahlungsanspriiche flir die Kalenderjahre ab
2021, insbesondere des Artikels 22 Absatz 5 und des Artikels 25 Absatz 12 der Verordnung
(EU) Nr. 1307/2013.

Absatz 1 findet keine Anwendung auf Zahlungsanspriiche, die Landwirten auf der Grundlage
von sachlich fehlerhaften Antrdgen zugewiesen wurden; hiervon ausgenommen sind Félle, in
denen der Fehler fiir den Landwirt nach verniinftiger Einschédtzung nicht erkennbar war.

Absatz 1 greift nicht der Befugnis der Kommission vor, Beschliisse gemall Artikel 52 der
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 zu Ausgaben im Zusammenhang mit Zahlungen zu fassen,
die fiir Kalenderjahre bis einschlieBlich 2020 gewéhrt wurden bzw. werden.

i DE
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Kapitel IV
Ubergangsbestimmungen betreffend die Verordnungen (EU)

Nr. 1305/2013, (EU) Nr. 1306/2013 und (EU) Nr. 1308/2013 und die

Umsetzung der GAP-Strategiepline

ABSCHNITT 1
ENTWICKLUNG DES LANDLICHEN RAUMS

Artikel 6

Forderfdihigkeit bestimmter Ausgabenarten wdihrend des Zeitraums des GAP-Strategieplans

Mit rechtlichen Verpflichtungen gegeniiber Begiinstigten im Zusammenhang stehende
Ausgaben, die im Rahmen der MafBlnahmen gemiB den Artikeln 23, 39 und 43 der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates!® entstehen, fiir die Forderung gemiB der
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 gewéhrt wird, kommen in dem durch den GAP-Strategieplan
abgedeckten Zeitraum 2022-2027 weiterhin fiir eine ELER-Beteiligung in Betracht, wenn
folgende Bedingungen erfiillt sind:

a) Diese Ausgaben sind im jeweiligen GAP-Strategieplan fiir 2022-2027 gemdl3 der
Verordnung (EU) [Verordnung iiber die GAP-Strategiepldne] vorgesehen und stehen
mit der Verordnung (EU) [horizontale Verordnung] im Einklang;

b) der Beteiligungssatz des ELER zur Finanzierung der entsprechenden Intervention
gemill dem GAP-Strategieplan gemill der Verordnung (EU) [Verordnung iiber die
GAP-Strategiepldne] findet Anwendung; gibt es keine entsprechende Intervention, so
findet der gemadll Artikel 85 Absatz2 Buchstabed der Verordnung (EU)
Nr. [Verordnung iiber die GAP-Strategiepldne] im GAP-Strategieplan festgesetzte
ELER-Beteiligungssatz Anwendung;

c) das in Artikel 63 Absatz 2 der Verordnung (EU) [horizontale Verordnung] genannte
integrierte System gilt fiir die rechtlichen Verpflichtungen, die im Rahmen von
MaBnahmen eingegangen werden, die den in Titel III Kapitel II und IV der Verordnung
(EU) [Verordnung iiber die GAP-Strategieplidne] aufgefiihrten flachen- und
tierbezogenen Interventionskategorien entsprechen, und die betreffenden Vorhaben sind
klar ausgewiesen und

d)  die Zahlungen fiir die rechtlichen Verpflichtungen gemafl Buchstabe ¢ werden innerhalb
der in Artikel 42 der Verordnung (EU) [horizontale Verordnung] festgelegten Frist
getatigt.

Mit rechtlichen Verpflichtungen gegeniiber Begilinstigten im Zusammenhang stehende
Ausgaben, die im Rahmen der mehrjéhrigen Mallnahmen geméaf den Artikeln 28, 29, 33 und
34 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 entstehen, und Ausgaben im Zusammenhang mit
rechtlichen Verpflichtungen gemall den Artikeln 14 bis 18, Artikel 19 Absatz 1 Buchstaben a
und b, Artikel 20, den Artikeln 22 bis 27, 35, 38, 39 und 39a der Verordnung (EU)
Nr. 1305/2013 und gemiB3 Artikel 35 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, die fiir einen

19

Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 iiber die Forderung der Entwicklung des
landlichen Raums durch den Europdischen Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des ldndlichen Raums
(ELER) (ABL L 277 vom 21.10.2005, S. 1).
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Zeitraum eingegangen werden, der liber den 1. Januar 2024 oder — in Mitgliedstaaten, die
beschlossen haben, den Zeitraum 2014-2020 im Einklang mit Artikel 1 Absatz 1 der
vorliegenden Verordnung zu verldngern — iiber den 1. Januar 2025 hinausgeht, kommen in
dem durch den GAP-Strategieplan abgedeckten Zeitraum 20222027 fiir eine ELER-
Beteiligung in Betracht, wenn folgende Bedingungen erfiillt sind:

a) Diese Ausgaben sind im jeweiligen GAP-Strategieplan fiir 2022-2027 gemall der
Verordnung (EU) [Verordnung iiber die GAP-Strategiepldne] vorgesehen und stehen
mit der Verordnung (EU) [horizontale Verordnung] im Einklang;

b) der Beteiligungssatz des ELER zur Finanzierung der entsprechenden Intervention
gemédll dem GAP-Strategieplan gemdll der Verordnung (EU) [Verordnung iiber die
GAP-Strategiepléne] findet Anwendung;

c) das in Artikel 63 Absatz 2 der Verordnung (EU) [horizontale Verordnung] genannte
integrierte System gilt fiir die rechtlichen Verpflichtungen, die im Rahmen von
MaBnahmen eingegangen werden, die den in Titel III Kapitel IT und IV der Verordnung
(EU) [Verordnung tiiber die GAP-Strategiepline] aufgefiihrten flachen- und
tierbezogenen Interventionskategorien entsprechen, und die betreffenden Vorhaben sind
klar ausgewiesen und

d) die Zahlungen fiir die rechtlichen Verpflichtungen gemdl3 Buchstabe ¢ werden innerhalb
der in Artikel 42 der Verordnung (EU) [horizontale Verordnung] festgelegten Frist
getitigt.

ABSCHNITT 2

BEIHILFEREGELUNGEN GEMARB DEN ARTIKELN 29 BIS 60 DER VERORDNUNG (EU)

NR. 1308/2013

Artikel 7

Fortgesetzte Anwendung der Beihilferegelungen gemdyf3 den Artikeln 29 bis 60 der Verordnung (EU)

(1

)

Nr. 1308/2013 und der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013

Die Arbeitsprogramme zur Stiitzung des Sektors Olivendl und Tafeloliven gemdl3 Artikel 29
der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, die fiir den Zeitraum vom 1. April 2018 bis zum
31. Mirz 2021 erstellt wurden, werden verlidngert und enden am 31. Dezember 2021. Die
gemil Artikel 152 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 anerkannten Erzeugerorganisationen,
die gemall Artikel 156 der genannten Verordnung anerkannten Vereinigungen von
Erzeugerorganisationen und die gemél Artikel 157 der genannten Verordnung anerkannten
Branchenverbidnde dndern ihre Arbeitsprogramme, um dieser Verlingerung Rechnung zu
tragen. Die gednderten Arbeitsprogramme werden der Kommission bis zum 31. Dezember
2020 mitgeteilt.

Anerkannte Erzeugerorganisationen im Sektor Obst und Gemiise mit einem operationellen
Programm gemiB3 Artikel 33 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, das von einem
Mitgliedstaat fiir einen Zeitraum genehmigt wurde, der iiber den 31. Dezember 2021
hinausgeht, iibermitteln dem betreffenden Mitgliedstaat bis zum 15. September 2021 einen
Antrag
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(4)

©)

(6)

a)  auf Anderung ihres operationellen Programms, um den Anforderungen der Verordnung
(EU) [Verordnung iiber die GAP-Strategieplidne] zu entsprechen, oder

b) auf Ersetzung ihres operationellen Programms durch ein neues, gemil3 der Verordnung
(EU) [Verordnung iiber die GAP-Strategiepldne] genehmigtes operationelles Programm.

Ubermittelt eine anerkannte Erzeugerorganisation bis zum 15. September 2021 keinen
solchen Antrag, so endet ihr gemdl der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 genehmigtes
operationelles Programm am 31. Dezember 2021.

Die Stiitzungsprogramme im Weinsektor gemdll Artikel 40 der Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013 enden am 15. Oktober 2023. Die Artikel 39 bis 54 der Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013 gelten nach dem 31. Dezember 2021 weiterhin fiir vor dem 16. Oktober 2023
im Rahmen der Beihilferegelung gemiBl den Artikeln 39 bis 52 der genannten Verordnung
entstandene Ausgaben und getétigte Zahlungen fiir gemdfl der genannten Verordnung
durchgefiihrte Vorhaben.

Die nationalen Programme im Bienenzuchtsektor gemif Artikel 55 der Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013 enden am 31. Juli 2022. Die Artikel 55, 56 bis 57 der Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013 gelten nach dem 31. Dezember 2021 weiterhin fiir vor dem 1. August 2022 im
Rahmen der Beihilferegelung gemiB3 Artikel 55 der genannten Verordnung entstandene
Ausgaben und getdtigte Zahlungen fiir geméf der genannten Verordnung durchgefiihrte
Vorhaben.

Ab dem Zeitpunkt, ab dem ein GAP-Strategieplan gemdll Artikel 106 Absatz 7 der
Verordnung (EU) ...../..... [Verordnung tiber die GAP-Strategiepldne] Rechtswirkung hat,
darf die Summe der Zahlungen, die innerhalb eines Haushaltsjahrs fiir jede der
Beihilferegelungen gemif den Artikeln 29 bis 31 und den Artikeln 39 bis 60 der Verordnung
(EU) Nr. 1308/2013 und fiir jede der in Artikel 39 Buchstaben b bis e der Verordnung
(EU) ..../.... [Verordnung iiber die GAP-Strategiepldne] genannten sektoralen
Interventionskategorien getitigt werden, die fiir jede in Artikel 39 Buchstaben b bis e der
Verordnung (EU) ..../.... [Verordnung iiber die GAP-Strategieplédne] genannte sektorale
Interventionskategorie fiir jedes Haushaltsjahr festgelegte Mittelzuweisung nicht
iiberschreiten.

Fir die in den Absidtzen 3 und 4 des vorliegenden Artikels genannten Beihilferegelungen
gelten Artikel 7 Absatz 3, die Artikel 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 bis 75, 77, 91 bis 97,
99 und 100, Artikel 102 Absatz 2 sowie die Artikel 110 und 111 der Verordnung (EU)
Nr. 1306/2013 und die einschldgigen Bestimmungen der delegierten Rechtsakte und der
Durchfiihrungsrechtsakte zu den genannten Artikeln nach dem 31. Dezember 2021 weiterhin
fiir nach diesem Datum bis zum Auslaufen der in den Absdtzen 3 und 4 des vorliegenden
Artikels genannten Beihilferegelungen entstandene Ausgaben und getétigte Zahlungen fiir
gemil der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 durchgefiihrte Vorhaben.
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Titel II Anderungen

Artikel 8
Anderungen der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013

Die Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 wird wie folgt gedndert:

1.

In Artikel 28 Absatz 5 wird folgender Unterabsatz 2 angefiigt:

,Fur neue, ab 2021 eingegangene Verpflichtungen legen die Mitgliedstaaten in ihren
Programmen zur Entwicklung des ldndlichen Raums einen kiirzeren Zeitraum von ein bis drei
Jahren fest. Sehen die Mitgliedstaaten gemdl Unterabsatz 1 nach Ablauf des anfanglichen
Zeitraums eine Verldngerung der Verpflichtungen um jeweils ein Jahr vor, darf die
Verldngerung ab 2021 nicht {iber ein Jahr hinausgehen. Fiir neue Verpflichtungen, die sich
unmittelbar an eine Verpflichtung des anfinglichen Zeitraums anschlieBen, legen die
Mitgliedstaaten ab 2021 in ihren Programmen zur Entwicklung des ldndlichen Raums einen
Zeitraum von einem Jahr fest.*

In Artikel 29 Absatz 3 wird folgender Unterabsatz 2 angefiigt:

,Fur neue, ab 2021 eingegangene Verpflichtungen legen die Mitgliedstaaten in ihren
Programmen zur Entwicklung des landlichen Raums einen kiirzeren Zeitraum von ein bis drei
Jahren fest. Sehen die Mitgliedstaaten geméf Unterabsatz 1 nach Ablauf des anfianglichen
Zeitraums eine jdhrliche Verldngerung der Beibehaltung des okologischen/biologischen
Landbaus vor, darf die Verlingerung ab 2021 nicht iiber ein Jahr hinausgehen. Fiir neue
Verpflichtungen zur Beibehaltung, die sich unmittelbar an die Verpflichtung des anfianglichen
Zeitraums anschliefen, legen die Mitgliedstaaten ab 2021 in ihren Programmen zur
Entwicklung des ldndlichen Raums einen Zeitraum von einem Jahr fest.*

In Artikel 33 Absatz 2 wird folgender Unterabsatz 3 angefiigt:

,Flr neue, ab 2021 eingegangene Verpflichtungen legen die Mitgliedstaaten in ihren
Programmen zur Entwicklung des landlichen Raums einen kiirzeren Zeitraum von ein bis drei
Jahren fest. Sehen die Mitgliedstaaten gemédl Unterabsatz 1 nach Ablauf des anfanglichen
Zeitraums eine jdhrliche Verldngerung der Verpflichtungen vor, darf die Verlingerung ab
2021 nicht iiber ein Jahr hinausgehen.*

Artikel 42 Absatz 1 erhélt folgende Fassung:

»(1) Zusitzlich zu den Aufgaben gemil Artikel 34 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und
gegebenenfalls gemdll Artikel 27 der Verordnung (EU)[neue Dachverordnung] des
Européischen Parlaments und des Rates* diirfen lokale Aktionsgruppen auch zusétzliche
Aufgaben ausfiihren, die ihnen von der Verwaltungsbehdrde und/oder der Zahlstelle
ibertragen werden.

* Verordnung (EU) [neue Dachverordnung] des Europidischen Parlaments und des Rates
vom [...][...] (ABL ....).“
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Der einleitende Satz in Artikel 44 erhilt folgende Fassung:

,Die Forderung gemél Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe ¢ der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
und gegebenenfalls gemill Artikel 28 der Verordnung (EU) [neue Dachverordnung] wird
gewiahrt flr®.

Artikel 58 wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 1 wird folgender Unterabsatz 2 angefiigt:

,Unbeschadet der Absitze 5, 6 und 7 belduft sich der Gesamtbetrag fiir die Unionsforderung
der Entwicklung des ldndlichen Raums gemill dieser Verordnung fiir den Zeitraum vom
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 auf maximal 11 258 707 816 EUR zu jeweiligen
Preisen im Einklang mit dem mehrjéhrigen Finanzrahmen fiir die Jahre 2021 bis 2027.%

b)  Absatz 7 erhilt folgende Fassung:

»(7) Um den Entwicklungen hinsichtlich der jihrlichen Aufteilung gemiB Absatz 4,
einschlieBlich der Ubertragungen gemiB den Absitzen 5 und 6 und der Ubertragungen im
Zuge der Anwendung des Artikels 1 der Verordnung (EU) XXXX/XXXX des Europdischen
Parlaments und des Rates* [die vorliegende Verordnung], Rechnung zu tragen, um technische
Anpassungen ohne eine Anderung der Gesamtzuweisungen vorzunehmen oder um nach
Annahme dieser Verordnung jeder anderen in einem Gesetzgebungsakt vorgesehenen
Anderung Rechnung zu tragen, wird der Kommission die Befugnis iibertragen, delegierte
Rechtsakte gemdll Artikel 83 der vorliegenden Verordnung zu erlassen, um die Obergrenzen
in Anhang I der vorliegenden Verordnung zu iiberpriifen.

* Verordnung (EU) [...] des Europdischen Parlaments und des Rates vom [...] [...]
(ABL .....).”

In Artikel 59 Absatz 5 wird folgender Unterabsatz 2 angefiigt:

»Machen Mitgliedstaaten von der Moglichkeit gemdll Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 6 der
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 Gebrauch, so gelten die in Unterabsatz 1 genannten
Prozentsdtze fiir die gesamte ELER-Beteiligung am Programm fiir die Entwicklung des
landlichen Raums ohne die zusétzliche Forderung gemil Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 6
der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013.*

In Artikel 75 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz 2 angefiigt:

,Fur Programme, fiir die ein Mitgliedstaat beschlie3t, den Zeitraum 2014-2020 im Einklang
mit Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EU) [XXXX/XXXX] [die vorliegende Verordnung]
zu verlangern, legt dieser Mitgliedstaat der Kommission den jdhrlichen Durchfithrungsbericht
gemdl Unterabsatz 1 bis zum 31. Dezember 2025 vor.*

In Artikel 78 wird folgender Unterabsatz 2 angefiigt:

,Flr Programme, fiir die ein Mitgliedstaat beschlie3t, den Zeitraum 2014-2020 im Einklang
mit Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EU) [ XXXX/XXXX] [die vorliegende Verordnung]
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10.

zu verldngern, ibermittelt dieser Mitgliedstaat der Kommission den Ex-post-
Bewertungsbericht gemill Unterabsatz 1 bis zum 31. Dezember 2025.¢

Anhang I wird gemdfl Anhang I der vorliegenden Verordnung geéndert.

Artikel 9
Anderungen der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013

Die Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 wird wie folgt gedndert:

1.

In Artikel 25 wird folgender Unterabsatz 3 angefiigt:

,Fur 2021 belduft sich der Betrag der Reserve auf 400 Mio. EUR (zu Preisen von 2011) und
wird in Rubrik 3 des mehrjdhrigen Finanzrahmens gemill dem Anhang der Verordnung
(EU) [xxxx/xxxx] des Rates* [MFR] eingestellt.

* Verordnung (EU) [...] des Rates vom [...] [zur Festlegung des mehrjdhrigen
Finanzrahmens fiir die Jahre 2021 bis 2027] (ABI. ....).”

Artikel 33 erhélt folgende Fassung:
,Artikel 33
Mittelbindungen

Fiir die Bindung der Haushaltsmittel der Union fiir die Programme zur Entwicklung des
landlichen Raums findet Artikel 76 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, gegebenenfalls in
Verbindung mit Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EU) [XXXX/XXXX] des Europdischen
Parlaments und des Rates* [die vorliegende Verordnung], Anwendung.

* Verordnung (EU)[...] des Europidischen Parlaments und des Rates vom [...] [...]
(ABL. .....).“

In Artikel 35 wird folgender Absatz 5 angefligt:

»(5) Fiir Programme, fiir die die Mitgliedstaaten beschlieBen, den Zeitraum 2014-2020 im
Einklang mit Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EU) [XXXX/XXXX] [die vorliegende
Verordnung] zu verlidngern, wird fiir die Mittelzuweisung 2021 kein Vorschuss gewahrt.*

Artikel 37 Absatz 1 erhélt folgende Fassung:

»(1) Der Restbetrag wird von der Kommission vorbehaltlich der Verfiigbarkeit der
Haushaltsmitte]l nach FEingang des letzten jdhrlichen Durchfiihrungsberichts {iber die
Umsetzung eines Programms zur Entwicklung des ldndlichen Raums auf der Grundlage des
geltenden Finanzierungsplans, der Jahresrechnungen des letzten Durchfiihrungsjahres des
betreffenden Programms zur Entwicklung des lédndlichen Raums und des entsprechenden
Rechnungsabschlussbeschlusses gezahlt. Diese Rechnungen werden der Kommission
spétestens sechs Monate nach dem Endtermin fiir die Forderfahigkeit der Ausgaben geméif
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Artikel 65 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, gegebenenfalls in Verbindung mit
Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EU) [XXXX/XXXX] [die vorliegende Verordnung],
vorgelegt. Sie beziehen sich auf die Ausgaben, die die Zahlstelle bis zum Endtermin fiir die
Forderfahigkeit der Ausgaben getétigt hat.*

Artikel 38 Absatz 2 erhélt folgende Fassung:

»(2) Der Teil der am Endtermin fiir die Forderfahigkeit der Ausgaben gemil3 Artikel 65
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, gegebenenfalls in Verbindung mit Artikel 2
Absatz 2 der Verordnung (EU) [ XXXX/XXXX] [die vorliegende Verordnung], noch offenen
Mittelbindungen, fiir den nicht spitestens sechs Monate nach diesem Zeitpunkt eine
Ausgabenerklarung vorgelegt wurde, wird automatisch aufgehoben.

Artikel 10
Anderungen der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013

Die Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 wird wie folgt geéndert:

1.

In Artikel 11 Absatz 6 wird folgender Unterabsatz 4 angefiigt:

,Fur das Jahr 2021 unterrichten die Mitgliedstaaten die Kommission iiber die gemif3 diesem
Artikel gefassten Beschliisse und jegliches geschétzte Aufkommen der Kiirzungen bis zum
1. August 2020.“

Artikel 14 wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 1 wird folgender Unterabsatz 7 angefiigt:

,Bis zum 1. August 2020 konnen die Mitgliedstaaten beschlieBen, bis zu 15 % ihrer fiir das
Kalenderjahr 2021 festgesetzten jdhrlichen nationalen Obergrenzen gemifl Anhang II der
vorliegenden Verordnung als zusétzliche, im Haushaltsjahr 2022 aus dem ELER finanzierte
Forderung bereitzustellen. Der entsprechende Betrag steht infolgedessen nicht mehr fiir die
Gewidhrung von Direktzahlungen zur Verfiigung. Dieser Beschluss wird der Kommission
unter Angabe des gewédhlten Prozentsatzes bis zum 1. August 2020 mitgeteilt.*

b) In Absatz 2 wird folgender Unterabsatz 7 angefiigt:

,»Bis zum 1. August 2020 kénnen die Mitgliedstaaten, die den Beschluss gemil3 Absatz 1 fiir
das Haushaltsjahr 2022 nicht fassen, beschlieBen, bis zu 15 % oder im Falle von Bulgarien,
Estland, Spanien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Ruminien, der Slowakei, Finnland und
Schweden bis zu 25% ihrer Mittelzuweisung fiir die Forderung, die gemdf den
Rechtsvorschriften der Union, die nach Annahme der Verordnung (EU) [xxxx/xxxx] des
Rates*[MFR] verabschiedet werden bzw. wurden, im Haushaltsjahr 2022 aus dem ELER
finanziert wird, als Mittel fiir Direktzahlungen bereitzustellen. Der entsprechende Betrag steht
infolgedessen nicht mehr fiir die aus dem ELER finanzierte Forderung zur Verfiigung. Dieser
Beschluss wird der Kommission unter Angabe des gewihlten Prozentsatzes bis zum 1. August
2020 mitgeteilt.
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* Verordnung (EU)[...] des Rates vom [..] [zur Festlegung des mehrjéhrigen
Finanzrahmens fiir die Jahre 2021 bis 2027] (ABI. ....).

Am Ende von Kapitel I wird folgender Artikel 15a angefiigt:
,Artikel 15a
Mitteilungen fiir das Kalenderjahr 2021

Fiir das Kalenderjahr 2021 teilen die Mitgliedstaaten bis zum 1. August 2020 den Prozentsatz
der jdhrlichen nationalen Obergrenze gemdll Artikel 22 Absatz 2, Artikel 42 Absatz 1,
Artikel 49 Absatz 1, Artikel 51 Absatz 1 und Artikel 53 Absatz 6 mit.“

In Artikel 22 Absatz 5 wird folgender Unterabsatz 2 angefiigt:

,Falls sich die von der Kommission gemafl Absatz 1 des vorliegenden Artikels festgesetzte
Obergrenze fiir einen Mitgliedstaat infolge einer Anderung des in Anhang II festgesetzten
Betrags oder infolge eines von diesem Mitgliedstaat im Einklang mit Absatz 3 des
vorliegenden Artikels, Artikel 14 Absatz 1 oder 2, Artikel 42 Absatz 1, Artikel 49 Absatz 1,
Artikel 51 Absatz 1 oder Artikel 53 gefassten Beschlusses von der des Vorjahres
unterscheidet, so nimmt dieser Mitgliedstaat fiir das Kalenderjahr 2021 zur Einhaltung von
Absatz 4 des vorliegenden Artikels eine lineare Kiirzung oder Erhdhung des Wertes aller
Zahlungsanspriiche und/oder eine Kiirzung oder Erhohung der nationalen Reserve oder der
regionalen Reserven vor.*

In Artikel 23 Absatz 6 wird folgender Unterabsatz 4 angefiigt:

,Fur das Kalenderjahr 2021 teilen die Mitgliedstaaten, die Absatz 1 Unterabsatz 1 anwenden,
der Kommission die in den Absétzen 2 und 3 genannten Beschliisse bis zum 1. August 2020
mit.*

In Artikel 25 wird folgender Absatz 11 angefiigt:

»(11) Nach Anwendung der in Artikel 22 Absatz 5 genannten Anpassung konnen die
Mitgliedstaaten, die von der Ausnahmeregelung gemi3 Absatz 4 des vorliegenden Artikels
Gebrauch gemacht haben, beschlieBen, den Einheitswert der Zahlungsanspriiche, die
Betriebsinhaber am 31. Dezember 2019 innehaben und deren Wert unter dem gemaél
Unterabsatz 2 des vorliegenden Absatzes berechneten nationalen oder regionalen Einheitswert
im Jahr 2020 liegt, auf den nationalen oder regionalen Einheitswert im Jahr 2020 zu erhéhen.
Bei der Berechnung der Erhohung sind folgende Bedingungen einzuhalten:

a) Die Methode zur Berechnung der vom Mitgliedstaat beschlossenen Erhohung beruht auf
objektiven und nichtdiskriminierenden Kriterien;

b) zur Finanzierung der Erhdhung werden alle oder ein Teil der eigenen oder gepachteten
Zahlungsanspriiche, die Betriebsinhaber am 31. Dezember 2019 innehaben und deren Wert
iber dem gemiB Unterabsatz 2 berechneten nationalen oder regionalen Einheitswert im
Jahr 2020 liegen, gekiirzt. Diese Kiirzung wird auf die Differenz zwischen dem Wert dieser
Anspriiche und dem nationalen oder regionalen Einheitswert im Jahr 2020 angewendet. Die
Anwendung dieser Kiirzung beruht auf objektiven und nichtdiskriminierenden Kriterien, was
auch die Festsetzung der maximalen Kiirzung einschlielen kann.
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10.

11.

12.

Der in Unterabsatz 1 genannte nationale oder regionale Einheitswert im Jahr 2020 wird
berechnet, indem die gemél Artikel 22 Absatz 1 oder Artikel 23 Absatz 2 fiir das Jahr 2020
festgesetzte nationale oder regionale Obergrenze fiir die Basispramienregelung, mit
Ausnahme des Betrags der nationalen Reserve bzw. der regionalen Reserven, durch die
Anzahl der eigenen oder gepachteten Zahlungsanspriiche geteilt wird, die die Betriebsinhaber
am 31. Dezember 2019 innehaben.

Abweichend von Unterabsatz 1 konnen die Mitgliedstaaten, die von der Ausnahmeregelung
geméil Absatz 4 Gebrauch gemacht haben, beschlieBen, den Wert der gemill dem genannten
Absatz berechneten Zahlungsanspriiche vorbehaltlich der Anpassung gemal3 Artikel 22
Absatz 5 beizubehalten.

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Betriebsinhaber rechtzeitig iiber den Wert ihrer gemaf3
diesem Absatz berechneten Zahlungsanspriiche.*

In Artikel 25 wird folgender Absatz 12 angefligt:

»(12) Fiir das Kalenderjahr 2021 koénnen die Mitgliedstaaten beschlieBen, durch die
Anwendung von Absatz 11 auf das betreffende Jahr die interne Konvergenz weiter
voranzubringen.

Artikel 29 erhélt folgende Fassung:
,»Artikel 29

Mitteilungen zum Wert von Zahlungsanspriichen und zur Anndherung

Fiir das Kalenderjahr 2020 teilen die Mitgliedstaaten ihre in Artikel 25 Absatz 11 genannten
Beschliisse bis zum [Amt fir Veréffentlichungen: innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten
dieser Verordnung mit Ubergangsbestimmungen] mit.

Fiir das Kalenderjahr 2021 teilen die Mitgliedstaaten ihre in Artikel 25 Absatz 12 genannten
Beschliisse bis zum 1. August 2020 mit.*

In Artikel 30 Absatz 8 wird folgender Unterabsatz 4 angefiigt:

,Flir Zuweisungen aus der Reserve im Jahr 2021 wird der gemif Unterabsatz 2
auszunehmende Betrag der Reserve im Einklang mit Artikel 22 Absatz 5 Unterabsatz 2
angepasst. Fiir Zuweisungen aus der Reserve im Jahr 2021 findet Unterabsatz 3 keine
Anwendung.*

In Artikel 36 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz 2 eingefiigt:

,Die Mitgliedstaaten, die im Jahr 2020 die Regelung fiir die einheitliche Fldchenzahlung
anwenden, wenden diese nach dem 31. Dezember 2020 weiterhin an.*

In Artikel 41 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz 3 angefiigt:

,Die Mitgliedstaaten konnen ihren Beschluss gemdfl Unterabsatz 1 bis zum 1. August des
Jahres, das dem Jahr der Anwendung vorausgeht, iiberpriifen. Sie teilen der Kommission
ihren Beschluss bis zu dem genannten Datum mit.*

In Artikel 42 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz 2 angefiigt:
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13.

14.

,Die Mitgliedstaaten konnen ihren Beschluss gemdf3 Unterabsatz 1 bis zum 1. August des
Jahres, das dem Jahr der Anwendung vorausgeht, iiberpriifen. Sie teilen der Kommission
ihren Beschluss bis zu dem genannten Datum mit.*

Artikel 58 Absatz 3 erhélt folgende Fassung:

»(3) Der Betrag der kulturspezifischen Zahlung je Hektar beihilfefdhige Flache wird fiir
2020 berechnet, indem die Ertrige gemill Absatz 2 mit folgenden Referenzbetrigen
multipliziert werden:

- Bulgarien: 649,45 EUR;

- Griechenland: 234,18 EUR;
- Spanien: 362,15 EUR;

—  Portugal: 228,00 EUR.

Der Betrag der kulturspezifischen Zahlung je Hektar beihilfefdhige Fliche wird fiir 2021
berechnet, indem die Ertrige gemill Absatz 2 mit folgenden Referenzbetrigen multipliziert
werden:

- Bulgarien: 624,11 EUR;

- Griechenland: 225,04 EUR;

- Spanien: 348,03 EUR;

— Portugal: 219,09 EUR.*

Die Anhénge II und IIl werden entsprechend dem Anhang II der vorliegenden Verordnung

gedndert.

Artikel 11
Anderungen der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013

Die Verordnung (EU) Nr. 2013/1308 wird wie folgt gedndert:

1.

Artikel 29 Absatz 2 erhélt folgende Fassung:

»(2) Die Finanzierung der Arbeitsprogramme gemif3 Absatz 1 durch die Union betrdgt im
Jahr 2020

a) 11 098 000 EUR fiir Griechenland,
b) 576 000 EUR fiir Frankreich,
¢) 35991 000 EUR fiir Italien.

Die Finanzierung der Arbeitsprogramme gemifl Absatz 1 durch die Union betrdgt im
Jahr 2021
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a) 10 666 000 EUR fiir Griechenland,

b) 554 000 EUR fiir Frankreich,

c) 34 590 000 EUR fiir Italien.*

Artikel 58 Absatz 2 erhélt folgende Fassung:

,»(2) Die Finanzierung der Beihilfe fiir die in Absatz 1 genannten Erzeugerorganisationen
durch die Union betragt im Jahr 2020 fiir Deutschland 2 277 000 EUR.

Die Finanzierung der Beihilfe fiir die in Absatz 1 genannten Erzeugerorganisationen durch die
Union betrdgt im Jahr 2021 fiir Deutschland 2 188 000 EUR.*

Anhang VI erhilt die Fassung des Anhangs III der vorliegenden Verordnung.

Artikel 12
Anderungen der Verordnung (EU) Nr. 228/2013

Artikel 30 Absitze 1, 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 228/2013 erhalten folgende Fassung:

,»(1) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Mallnahmen stellen Interventionen
zur Stabilisierung der Agrarmirkte im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates* dar, wobei die
in den Artikeln22 und 24 der vorliegenden Verordnung geregelten MaBnahmen
ausgenommen sind.

(2) Die Union finanziert die Maflnahmen der Kapitel III und IV fiir jedes Haushaltsjahr im
Rahmen der folgenden Jahresbetrage:

- fiir die franzdsischen iiberseeischen Departements: 267 580 000 EUR,
- fiir die Azoren und Madeira: 102 080 000 EUR,
- fiir die Kanarischen Inseln: 257 970 000 EUR.

(3) Die den Mallnahmen gemil3 Kapitel III fiir jedes Haushaltsjahr zugewiesenen Betrdge
diirfen folgende Betréige nicht liberschreiten:

- fiir die franzdsischen iiberseeischen Departements: 25 900 000 EUR,
- fiir die Azoren und Madeira: 20 400 000 EUR,
- fiir die Kanarischen Inseln: 69 900 000 EUR.

Die Kommission erldsst Durchfiihrungsrechtsakte zur Festlegung der Anforderungen, nach
denen die Mitgliedstaaten die Zuweisung der Mittel, die den verschiedenen unter die
Versorgungsregelung fallenden Erzeugnissen jahrlich zugeteilt werden, dndern konnen. Diese
Durchfiihrungsrechtsakte werden gemall dem in Artikel 34 Absatz 2 genannten Priifverfahren
erlassen.
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* Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates vom
17. Dezember 2013 iiber die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der
Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Authebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG)
Nr. 165/94, (EG) Nr.2799/98, (EG) Nr.814/2000, (EG) Nr.1290/2005 und (EQG)
Nr. 485/2008 des Rates (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 549).

Artikel 13
Anderungen der Verordnung (EU) Nr. 229/2013
Artikel 18 Absétze 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 229/2013 erhalten folgende Fassung:

,»(2) Die Union finanziert die in den Kapiteln III und IV vorgesehenen MafBnahmen bis zu
einem Betrag von 23 000 000 EUR.

(3) Der zur Finanzierung der besonderen Versorgungsregelung gemdll Kapitel III
zugewiesene Betrag darf 6 830 000 EUR nicht {iberschreiten.*
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Titel II1
Schlussbestimmungen

Artikel 14
Inkrafttreten und Geltungsbeginn

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen
Union in Kraft.

— Artikel 10 Nummer 6 gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2020;
— die Artikel 12 und 13 gelten mit Wirkung vom 1. Januar 2021.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am [...]

Im Namen des Europdischen Parlaments  Im Namen des Rates
Der Prdsident Der Prdsident
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FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN

RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE

1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative

1.2. Politikbereich(e) (Cluster)

1.3.  Artdes Vorschlags/der Initiative

1.4. Begriindung des Vorschlags/der Initiative

1.5. Laufzeit der Mafinahme(n) und Dauer ihrer finanziellen Auswirkungen

1.6. Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung

VERWALTUNGSMABNAHMEN

2.1. Uberwachung und Berichterstattung

2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem

2.3. Préivention von Betrug und UnregelmaBigkeiten

GESCHATZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER
INITIATIVE

3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjdhrigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n) im
Haushaltsplan

3.2. Geschitzte Auswirkungen auf die Ausgaben

3.2.1. Ubersicht iiber die geschiitzten Auswirkungen auf die Ausgaben
3.2.2. Geschdtzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel

3.2.3. Finanzierungsbeteiligung Dritter

3.3. Geschitzte Auswirkungen auf die Einnahmen
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE

Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative

A) Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates mit
Ubergangsvorschriften  fiir die  Unterstiitzung aus dem  Europiischen
Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des ldndlichen Raums (ELER) und dem
Europdischen Garantiefonds fiir die Landwirtschaft (EGFL) im Jahr 2021, zur
Anderung der Verordnungen (EU) Nr.228/2013, (EU) Nr.229/2013 und (EU)
Nr. 1308/2013 hinsichtlich der Mittel und ihrer Aufteilung im Jahr 2021 sowie zur
Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 1305/2013, (EU) Nr. 1306/2013 und (EU)
Nr. 1307/2013 in Bezug auf ihre Mittel und ihre Anwendbarkeit im Jahr 2021

B) Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates zur
Anderung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 in Bezug auf die Haushaltsdisziplin
ab dem Haushaltsjahr 2021 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 in Bezug auf
die Flexibilitdt zwischen den Saulen fiir das Jahr 2020

Politikbereich(e) (Cluster)

Cluster 8 — Landwirtschaft und Meerespolitik in Kapitel 3 des mehrjdhrigen
Finanzrahmens (MFR) 2021-2027 — Natiirliche Ressourcen und Umwelt

Der Vorschlag/Die Initiative betrifft
O eine neue Maflinahme

O eine neue MafBlnahme im Anschluss an ein Pilotprojekt/eine vorbereitende
MafBnahme?’

die Verlingerung einer bestechenden Malinahme

O die Zusammenfiihrung mehrerer Maflnahmen oder die Neuausrichtung
mindestens einer Mallnahme

Begriindung des Vorschlags/der Initiative

Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf, einschlieflich einer detaillierten
Zeitleiste fiir die Durchfiihrung der Initiative

Der vorliegende Vorschlag soll die Kontinuitit bestimmter Elemente der
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) fiir einen Ubergangszeitraum von einem Jahr ab
dem Ende des Zeitraums 2014-2020 bis zur Anwendung der Vorschriften fiir die
GAP-Strategiepline gemall dem Vorschlag der Kommission (COM(2018) 392 final)
sicherstellen. Weitere Erlduterungen finden sich in der Begrindung zu den
vorliegenden Vorschldgen sowie unter Nummer 1.4.1 des Finanzbogens zum
Vorschlag der Kommission fiir die Zeit nach 2020 (COM(2018) 392 final).

20

Im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 Buchstabe a oder b der Haushaltsordnung.
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1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.5.

1.6.

Mehrwert aufgrund des Tditigwerdens der Union (kann sich aus unterschiedlichen
Faktoren ergeben, z. B. Vorteile durch Koordinierung, Rechtssicherheit, groferer
Wirksamkeit oder Komplementaritdt). Fiir die Zwecke dieser Nummer bezeichnet der
Ausdruck ,, Mehrwert aufgrund des Titigwerdens der Union* den Wert, der sich aus
dem Tdtigwerden der Union ergibt und den Wert ergdnzt, der andernfalls allein von
den Mitgliedstaaten geschaffen worden wire.

‘ Siehe Nummer 1.4.1 des Finanzbogens zu Rechtsakten in COM(2018) 392 final.

Aus friiheren dhnlichen Mafinahmen gewonnene Erkenntnisse

‘ Nicht zutreffend

Vereinbarkeit mit anderen geeigneten Instrumenten sowie mégliche Synergieeffekte

‘ Nicht zutreffend

Laufzeit der Mallnahme(n) und Dauer ihrer finanziellen Auswirkungen

befristete Laufzeit

— Laufzeit vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2021

— Finanzielle Auswirkungen im Jahr 2021 auf die Mittel fiir Verpflichtungen
(2022 fiir Direktzahlungen) und im Jahr 2021 und dariiber hinaus auf die Mittel
fiir Zahlungen

O] unbefristete Laufzeit
Anlaufphase von JJJJ bis JJJJ, anschlieBend reguldre Umsetzung.

Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung?!

0 Direkte Mittelverwaltung durch die Kommission

— [ durch ihre Dienststellen, einschlieBlich ihres Personals in den Delegationen der
Union

— [ durch Exekutivagenturen
Geteilte Mittelverwaltung mit Mitgliedstaaten

O Indirekte Mittelverwaltung durch Ubertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben
an

— [ Drittldnder oder die von ihnen benannten Einrichtungen

— [ internationale Einrichtungen und deren Agenturen (bitte angeben)

21

Erlduterungen zu den Methoden der Mittelverwaltung und Verweise auf die Haushaltsordnung enthélt
die Website BudgWeb (in franzosischer und englischer Sprache):
https://myintracomm.ec.europa.cu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
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— [ die EIB und den Europiischen Investitionsfonds
— [ Einrichtungen im Sinne der Artikel 70 und 71 der Haushaltsordnung
— [ offentlich-rechtliche Korperschaften

— [ privatrechtliche Einrichtungen, die im 6ffentlichen Auftrag titig werden, sofern

sie ausreichende finanzielle Garantien bieten

— [ privatrechtliche Einrichtungen eines Mitgliedstaats, die mit der Einrichtung

einer Offentlich-privaten Partnerschaft betraut werden und die ausreichende
finanzielle Garantien bieten

— [ Personen, die mit der Durchfiihrung bestimmter MaBnahmen im Bereich der

GASP im Rahmen des Titels V EUV betraut und in dem malgeblichen
Basisrechtsakt benannt sind

— Falls mehrere Methoden der Mittelverwaltung angegeben werden, ist dies unter , Bemerkungen* ndher zu
erliutern.

Bemerkungen

Keine wesentliche Anderung gegeniiber der derzeitigen Situation; d. h. der GroBteil der
Ausgaben fiir die GAP wird im Wege der geteilten Mittelverwaltung mit den Mitgliedstaaten
verwaltet. Ein sehr kleiner Teil unterliegt jedoch weiter der direkten Verwaltung durch die

Kommission.
2. VERWALTUNGSMABNAHMEN
2.1. Uberwachung und Berichterstattung
Bitte geben Sie an, wie oft und unter welchen Bedingungen diese Titigkeiten erfolgen.
Keine wesentliche Anderung gegeniiber den derzeitigen Rechtsvorschriften.
2.2, Verwaltungs- und Kontrollsystem(e)
2.2.1.  Begriindung der Methode(n) der Mittelverwaltung, des

Durchfiihrungsmechanismus/der Durchfiihrungsmechanismen fiir die Finanzierung,
der Zahlungsmodalitiiten und der Kontrollstrategie, wie vorgeschlagen

Damit beim notwendigen Ubergang zu den GAP-Strategieplinen eine angemessene
Kontinuitdit gewahrt ist, werden in diesem Vorschlag die bestehenden
Verwaltungsmodalitidten (geteilte Mittelverwaltung) sowie die Zahlungs- und
Kontrollmodalititen fiir den erforderlichen Zeitraum beibehalten. Damit stiitzt er sich
auf die gut funktionierenden Systeme, die von den Mitgliedstaaten bereits
eingerichtet wurden.
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2.2.2.

2.2.3.

2.3.

Angaben zu den ermittelten Risiken und dem/den zu deren Eindimmung
eingerichteten System(en) der internen Kontrolle

Die in den letzten Jahren konstant niedrige Fehlerquote der GAP zeigt, dass die
Verwaltungs- und  Kontrollsysteme der Mitgliedstaaten ordnungsgemé&f
funktionieren und angemessene Sicherheit gewihrleisten. Die
Ubergangsbestimmungen sehen in Bezug auf die Kontrollsysteme den Status quo
VOr.

Schdétzung und Begriindung der Kosteneffizienz der Kontrollen (Verhdltnis zwischen
den Kontrollkosten und dem Wert der betreffenden verwalteten Mittel) sowie
Bewertung des erwarteten Ausmafes des Fehlerrisikos (bei Zahlung und beim
Abschluss)

Nach dem Vorschlag wird der Status quo in Bezug auf die Kontrollen beibehalten.

Privention von Betrug und Unregelmifigkeiten

Bitte geben Sie an, welche Prédventions- und Schutzmafsnahmen, z. B. im Rahmen der
Betrugsbekdimpfungsstrategie, bereits bestehen oder angedacht sind.

Es werden keine Anderungen der geltenden MaBnahmen vorgeschlagen.
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GESCHATZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES
VORSCHLAGS/DER INITIATIVE

Die im Vorschlag fiir Ubergangsbestimmungen enthaltenen Betriige entsprechen den
Betrdgen, die im Vorschlag fiir den mehrjdhrigen Finanzrahmen fiir den Zeitraum
2021-2027 (COM(2018) 322 final/2) fiir die GAP unter Rubrik 3 fiir die betreffenden
Haushaltsjahre vorgeschlagen wurden.

Bei den aus dem EGFL finanzierten marktbezogenen Ausgaben werden die
Mittelzuweisungen im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 daher an das
Niveau angepasst, das im Vorschlag zur Unterstiitzung der GAP-Strategiepldne
(COM(2018) 392 final) fiir das Haushaltsjahr 2021 fiir dieselben Sektoren
vorgeschlagen wurde. Die Zuweisungen fiir die Regionen in dulerster Randlage und
die Agiischen Inseln gemiB den Verordnungen (EU) Nr.228/2013 und (EU)
Nr. 229/2013 werden ebenfalls an das fiir das Jahr 2021 bereits vorgeschlagene
Niveau angepasst (siche COM(2018) 394 final).

Die vorgeschlagenen Mittelzuweisungen fiir Direktzahlungen fiir das Kalenderjahr
2021, die im Haushaltsjahr 2022 finanziert werden, entsprechen den in
COM(2018) 392 final fiir das Kalenderjahr 2021 vorgeschlagenen Zuweisungen fiir
Kategorien von Interventionen in Form von Direktzahlungen.

Damit die Kontinuitét der ldndlichen Entwicklung gewéhrleistet ist, werden mit dem
Vorschlag Mittelzuweisungen fiir 2021 hinzugefiigt. Diese entsprechen den
Betragen, die in COM(2018) 392 final fiir dasselbe Jahr fiir Kategorien von
Interventionen zur Entwicklung des ldndlichen Raums vorgeschlagen wurden.
Sollten die Mitgliedstaaten beschlieBen, ihre Programme zur Entwicklung des
landlichen Raums 2014-2020 nicht zu verldngern, so miissen die nicht verwendeten
Zuweisungen fiir 2021 den Mittelzuweisungen fir 2022-2025 fiir den GAP-
Strategieplan zugeschlagen werden.

Es wird vorgeschlagen, die gemdl3 Artikel 25 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013
fiir den Zeitraum 2014-2020 geltende Reserve fiir Krisen im Agrarsektor wihrend
des Ubergangszeitraums beizubehalten.

Insgesamt bleiben in Bezug auf die Mittel fiir Verpflichtungen die finanziellen
Auswirkungen fiir den Zeitraum 2021-2027 gegeniiber dem, was im Finanzbogen
zum Vorschlag der Kommission fiir die GAP nach 2020 (COM(2018) 392 final)
vorgeschlagen und beschrieben wurde, durch diesen Vorschlag unveridndert. Was die
Mittel flir Zahlungen anbelangt, so werden die geschitzten potenziellen
Auswirkungen nachstehend erldutert. Sie hdngen aber davon ab, ob die
Mitgliedstaaten beschlieen, die Programme zur Entwicklung des ldndlichen Raums
2014-2020 zu verldangern.

Die nachstehend dargestellten finanziellen Auswirkungen geben die geschitzten
Anderungen gegeniiber den Auswirkungen wieder, die im Finanzbogen zum
Vorschlag der Kommission fiir die GAP nach 2020 (COM(2018) 392 final) dargelegt
wurden.
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3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjihrigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n)
im Haushaltsplan

Type of
— Art der I
aushaltslinie inanzierungsbeitrige
Rubrik des Ausgabe
mehrjéhrig n
en
Finanzrahm .
ens . GM/NGM von VQH von nach Artikel [21
Rubrik 3: EFTA- Kandidaten Drittlind Absatz 2
22 Lindern?? lindern?* 1 I‘Ilan ¢ Buchstabe b] der
Natiirliche Ressourcen und Umwelt Haushaltsordnung
3 NGM NEIN NEIN NEIN NEIN
2 GM = Getrennte Mittel/NGM = Nichtgetrennte Mittel.

23
24

EFTA: Européische Freihandelsassoziation.
Kandidatenldnder und gegebenenfalls potenzielle Kandidatenldnder des Westbalkans.
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3.2 Geschiitzte Auswirkungen auf die Ausgaben

3.2.1.  Ubersicht iiber die geschiitzten Auswirkungen auf die Ausgaben

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Rubrik des mehrjihrigen Finanz-

3 Natirliche Ressourcen und Umwelt
rahmens

Fiir den EGFL hat der Vorschlag keine Auswirkungen auf die Gesamtausgaben gegeniiber den Schitzungen im Finanzbogen zum Vorschlag der
Kommission fiir die GAP nach 2020 (COM(2018) 392 final). Der Vorschlag fiir Ubergangsbestimmungen, der die Beibehaltung einer Reihe von
sektoralen Beihilfeprogrammen im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 (Obst und Gemiise, Olivendl, Bienenzucht, Wein und Hopfen)
bis zur Einbeziehung dieser Programme in den GAP-Plan gewihrleistet, bedeutet, dass die fiir die sektoralen Interventionskategorien im Rahmen
des GAP-Plans geschitzten Verpflichtungen wihrend des Ubergangszeitraums als marktbezogene Ausgaben nicht in den GAP-Plan einbezogen
sind. Dasselbe gilt fiir Direktzahlungen, bei denen die im Rahmen des GAP-Plans vorgesehenen Verpflichtungen wihrend des
Ubergangszeitraum nicht in den GAP-Plan einbezogen sind. Diese Anderungen sowie die Finanzierung der Krisenreserve, die wihrend des
Ubergangszeitraums gemiB dem Vorschlag beibehalten werden soll, sind hinsichtlich der Gesamtverpflichtungen innerhalb jedes Jahres und
wihrend des Zeitraums neutral und stimmen daher mit dem Kommissionsvorschlag in Bezug auf die Teilobergrenze des EGFL fiir den Zeitraum
2021-2027 tiberein.

Was den ELER betrifft, so ist der Vorschlag in Bezug auf die Mittel fiir Verpflichtungen fiir den Zeitraum neutral. Die Beschliisse der
Mitgliedstaaten iiber die Verldngerung der Programme fiir die Entwicklung des ldndlichen Raums 2014-2020 werden sich auf den Zeitplan fiir
die Verpflichtungen auswirken, da die ELER-Zuweisungen fiir 2021 auf die ELER-Zuweisungen fiir den Zeitraum 2022-2025 {ibertragen werden
miissen, wenn von den Mitgliedstaaten keine Verldngerung beantragt wird.

Die Nettoauswirkungen auf den Zeitplan fiir die Mittel fiir Zahlungen kdénnen derzeit nicht quantifiziert werden, da sie von den Beschliissen der
Mitgliedstaaten abhingen, die die Ausfiihrung der Zahlungen gegeniiber dem veranschlagten Zeitplan im Finanzbogen zum Vorschlag der
Kommission fiir die GAP nach 2020 (COM(2018) 392 final) verzogern oder beschleunigen kénnen: Verldngerungen der Programme zur
Entwicklung des ldndlichen Raums 2014-2020 diirften das Zahlungsprofil fiir die betreffenden Mitgliedstaaten/Programme beschleunigen,
wihrend Ubertragungen der 2021 nicht in Anspruch genommenen Zuweisungen auf die Zuweisungen fiir den Zeitraum 2022-2025 die
Zahlungen verzogern werden. Insgesamt bleiben die Mittel fiir Zahlungen fiir den Zeitraum unverandert.
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Nach

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2027 INSGESAMT
Verpflichtungen (1
ZWISCHENSUMME EGFL
Zahlungen @
ZWISCHENSUMME ELER Verpflichtungen O]
Zahlungen )
Verpflichtungen (5);(H
Mittel INSGESAMT fiir die GAP
Zahlungen (6)2)(%
Rubrik des mehrjahrigen Finanzrahmens / Verwaltungsausgaben
in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026 2027 %’;? INSGESAMT

Personal

Sonstige Verwaltungsausgaben

Mittel unter der RUBRIK 7 des
mehrjihrigen Finanzrahmens
INSGESAMT

(Verpflichtungen insges.

= Zahlungen insges.)

DE
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in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)
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2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Nach
2027

INSGESAMT

Mittel INSGESAMT in allen RUBRIKEN

des mehrjéhrigen Finanzrahmens

Verpflichtungen

Zahlungen

DE
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3.2.2.  Ubersicht iiber die geschdtzten Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel
— [ Fiir den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benotigt.

— Fiir den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel
bendtigt:

Der Vorschlag hat keine Anderungen der im Finanzbogen zum Vorschlag der
Kommission fiir die Zeit nach 2020 (COM(2018)392) geschitzten
Auswirkungen zur Folge.

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Jahre 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 INSGESAMT

RUBRIK 7
des mehrjihrigen
Finanzrahmens

Personal

Sonstige
Verwaltungsausgaben

Zwischensumme
RUBRIK 7
des mehrjihrigen
Finanzrahmens

AuBerhalb der
RUBRIK 7%
des mehrjihrigen
Finanzrahmens

Personal

Sonstige
Verwaltungsausgaben

Zwischensumme
auflerhalb der
RUBRIK 7 des
mehrjihrigen
Finanzrahmens

INSGESAMT

Der Mittelbedarf fiir Personal- und sonstige Verwaltungsausgaben wird durch der Verwaltung der Mafinahme zugeordnete
Mittel der GD oder GD-interne Personalumschichtung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusétzliche Mittel, die der fiir die

2 Technische und/oder administrative Hilfe und Ausgaben zur Unterstiitzung der Durchfithrung von

Programmen bzw. MaBnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte
Forschung.

DE 35

DE




DE

Verwaltung der MaBnahme zustindigen GD nach Malgabe der verfiigbaren Mittel im Rahmen der jahrlichen
Mittelzuweisung zugeteilt werden.
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3.2.2.1. Geschitzter Personalbedarf

— [ Fir den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal bendtigt.

— Fiir den Vorschlag/die Initiative wird folgendes Personal benotigt:

Der Vorschlag hat keine Anderungen des im Finanzbogen zum Vorschlag der
Kommission fiir die Zeit nach 2020 (COM(2018) 392) geschitzten Bedarfs zur

Folge.

Schétzung in Vollzeitdquivalenten

Jahre 2021 2022

2023

2024

2025

2026

2027

¢ Im Stellenplan vorgesehene Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit)

Sitz und Vertretungen der Kommission

Delegationen

Forschung

¢ Externes Personal (in Vollzeitiquivalenten VZA) - VB, OB, ANS, LAK und JFD?*
Rubrik 7

Aus der RUBRIK .

- am Sitz
7 des
mehrjdhrigen
Finanzrahmens - inden
finanziert Delegationen
Aus der - am Sitz
Finanzausstattung
des Programms - in den
finanziert %’ Delegationen
Forschung

Sonstiges (bitte angeben)

INSGESAMT

Der Personalbedarf wird durch der Verwaltung der MaBnahme zugeordnetes Personal der GD oder GD-interne
Personalumschichtung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusitzliche Mittel, die der fiir die Verwaltung der MaBnahme

zustidndigen GD nach Maf3gabe der verfiigbaren Mittel im Rahmen der jahrlichen Mittelzuweisung zugeteilt werden.

Beschreibung der auszufiihrenden Aufgaben:

Beamte und Zeitbedienstete

Externes Personal

26

LAK = Leiharbeitskrafte, JFD = Juniorfachkréfte in Delegationen.

27

DE 37

VB = Vertragsbedienstete, OB = ortliche Bedienstete, ANS = abgeordnete nationale Sachverstindige,

Teilobergrenze fiir aus operativen Mitteln finanziertes externes Personal (vormalige BA-Linien).
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3.2.3.  Finanzierungsbeteiligung Dritter
Der Vorschlag/Die Initiative
— sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor.
— [ sieht folgende Kofinanzierung durch Dritte vor:

Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

INSGESA

Jahre 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 MT

Kofinanzierende
Einrichtung

Kofinanzierung
INSGESAMT

3.3. Geschitzte Auswirkungen auf die Einnahmen
— [ Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus.
— [ Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und zwar:
O auf die Eigenmittel
auf die librigen Einnahmen
Bitte geben Sie an, ob die Einnahmen bestimmten Ausgabenlinien zugewiesen sind.[]

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative®®

Einnahmenlinie:

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

67 01 und 67 02%°

Bitte geben Sie fiir die zweckgebundenen Einnahmen die betreffende(n) Ausgabenlinie(n) im
Haushaltsplan an.

Zusitzlich zu den im Finanzbogen zum Vorschlag der Kommission fiir die GAP
nach 2020 (COM(2018) 392 final) genannten Haushaltslinien ist die folgende
Haushaltslinie wihrend des Ubergangszeitraums betroffen:

08 02 YY — Direktzahlungen au3erhalb des GAP-Plans

Sonstige Anmerkungen (bei der Ermittlung der Auswirkungen auf die Einnahmen verwendete
Methode/Formel oder weitere Informationen).

28 Bei den traditionellen Eigenmitteln (Zodlle, Zuckerabgaben) sind die Betrége netto, d. h. abziiglich 20 %

fiir Erhebungskosten, anzugeben.
Die Auswirkungen auf die Einnahmen konnen derzeit nicht beziffert werden. Eine erste Schitzung
erfolgt im Rahmen des Entwurfs des Haushaltsplans 2021.

DE 3 DE

29



	1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
	• Gründe und Ziele des Vorschlags
	• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich
	• Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

	2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄẞIGKEIT
	• Rechtsgrundlage
	• Subsidiarität (bei nicht ausschließlicher Zuständigkeit)
	• Verhältnismäßigkeit
	• Wahl des Instruments

	3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG
	• Ex-post-Bewertung/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften
	• Konsultation der Interessenträger
	• Einholung und Nutzung von Expertenwissen
	• Folgenabschätzung
	• Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung
	• Grundrechte

	4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
	5. WEITERE ANGABEN
	• Durchführungspläne sowie Monitoring-, Bewertungs- und Berichterstattungsmodalitäten
	• Erläuternde Dokumente (bei Richtlinien)
	•
	Ausführliche Erläuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags

	1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
	1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative
	1.2. Politikbereich(e) (Cluster)
	1.3. Art des Vorschlags/der Initiative
	1.4. Begründung des Vorschlags/der Initiative
	1.5. Laufzeit der Maßnahme(n) und Dauer ihrer finanziellen Auswirkungen
	1.6. Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung

	2. VERWALTUNGSMAẞNAHMEN
	2.1. Überwachung und Berichterstattung
	2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem
	2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten

	3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
	3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n) im Haushaltsplan
	3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben
	3.2.1. Übersicht über die geschätzten Auswirkungen auf die Ausgaben
	3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel
	3.2.3. Finanzierungsbeteiligung Dritter

	3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen

	1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
	1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative
	1.2. Politikbereich(e) (Cluster)
	1.3. Der Vorschlag/Die Initiative betrifft
	1.4. Begründung des Vorschlags/der Initiative
	1.4.1. Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf, einschließlich einer detaillierten Zeitleiste für die Durchführung der Initiative
	1.4.2. Mehrwert aufgrund des Tätigwerdens der Union (kann sich aus unterschiedlichen Faktoren ergeben, z. B. Vorteile durch Koordinierung, Rechtssicherheit, größerer Wirksamkeit oder Komplementarität). Für die Zwecke dieser Nummer bezeichnet der Ausdr...
	1.4.3. Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene Erkenntnisse
	1.4.4. Vereinbarkeit mit anderen geeigneten Instrumenten sowie mögliche Synergieeffekte

	1.5. Laufzeit der Maßnahme(n) und Dauer ihrer finanziellen Auswirkungen
	1.6. Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung

	2. VERWALTUNGSMAẞNAHMEN
	2.1. Überwachung und Berichterstattung
	2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem(e)
	2.2.1. Begründung der Methode(n) der Mittelverwaltung, des Durchführungsmechanismus/der Durchführungsmechanismen für die Finanzierung, der Zahlungsmodalitäten und der Kontrollstrategie, wie vorgeschlagen
	2.2.2. Angaben zu den ermittelten Risiken und dem/den zu deren Eindämmung eingerichteten System(en) der internen Kontrolle
	2.2.3. Schätzung und Begründung der Kosteneffizienz der Kontrollen (Verhältnis zwischen den Kontrollkosten und dem Wert der betreffenden verwalteten Mittel) sowie Bewertung des erwarteten Ausmaßes des Fehlerrisikos (bei Zahlung und beim Abschluss)

	2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten

	3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
	3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n) im Haushaltsplan
	3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben
	3.2.1. Übersicht über die geschätzten Auswirkungen auf die Ausgaben
	3.2.2. Übersicht über die geschätzten Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel
	3.2.2.1. Geschätzter Personalbedarf

	3.2.3. Finanzierungsbeteiligung Dritter

	3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen


		2019-11-15T15:52:49+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



